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Aufgrund des §6 Abs. 2 Buchstabe c des Allgemeinen Zu-
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wird bestimmt:
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1  Allgemeines

1.1 Zweck der Ausfiihrungsvorschriften

Die Zentren Berlins sind traditionell Standorte des Einzel-
handels, der Kultur und der lokalen Identitit. Sie dienen der
Versorgung der Bevolkerung. Um diese zu sichern und weiter zu
entwickeln, hangt es wesentlich davon ab, dass sich die Stand-
ortentscheidungen im Einzelhandel auch zukiinftig an der For-
derung der Innenstadtentwicklung und der Starkung historisch
gewachsener Zentren orientieren. Hierzu sollen diese Aus-
fihrungsvorschriften beitragen. Sie enthalten inhaltliche und
verfahrensbezogene Vorgaben zur Bauleitplanung fir grol3-
flachige Einzelhandelseinrichtungen sowie zur Beurteilung ein-
zelner Vorhaben. Sie sollen in diesem Rahmen als Planungs-
und Entscheidungshilfen bei der Ansiedlung, Erweiterung und
Umnutzung dienen und beriicksichtigen die hierzu ergangene
Rechtsprechung. Sie sind ausschlieBlich auf stidtebauliche und
raumordnerische Ziele, insbesondere auf die Sicherung einer
ausreichenden, wohnortnahen Versorgung (§1 Abs. 6 Nr. 8
Buchstabe a BauGB) ausgerichtet und verfolgen nicht das Ziel,
auf den Wettbewerb der unterschiedlichen Unternehmen und
Betriebsformen des Handels Einfluss zu nehmen.

1.2 Adressaten

Die vorliegenden Ausfithrungsvorschriften richten sich an die
Berliner Bezirke sowie die fiir die Beurteilung von groBfldchigen
Einzelhandelseinrichtungen zusténdigen Stellen der Hauptver-
waltung. Zugleich sollen sie Investoren, Grundstiickseigen-
timern und dem FEinzelhandel eine Orientierung fiir ihre
Planungen und Investitionsentscheidungen geben.

1.3 Anwendungsbereich

Diese Ausfithrungsvorschriften sind auf folgende Vorhaben an-
zuwenden:

— Errichtung und Erweiterung von Einkaufszentren, grof3-
flaichigen Einzelhandelsbetrieben und sonstigen groBflachi-
gen Handelsbetrieben im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO

— Erweiterung bestehender Einzelhandelsbetriebe zu groB3-
flachigen Einzelhandelsbetrieben

— Umwandlung eines GroBhandelsbetriebs zu einem grof3-
flachigen Einzelhandelsbetrieb

— Anderung eines in der Baugenehmigung festgeschriebenen
Warensortiments

— Nutzungsdnderungen von vorhandenen Gebduden zu grof3-
flachigen Einzelhandelsbetrieben

— Errichtung von mehreren jeweils nicht groBflichigen Einzel-
handelsbetrieben in rdumlicher Ndhe und zeitlichem Zu-
sammenhang (Agglomeration)
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2 Begriffsbestimmungen
2.1 Grofifliachige Einzelhandelseinrichtungen

GrofBflachige Einzelhandelseinrichtungen im Sinne dieser Aus-
fiihrungsvorschriften sind Einkaufszentren, groBfliachige Ein-
zelhandelsbetriebe und sonstige groBflachige Handelsbetriebe
im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO.

2.2 Zentren

Die Zentren Berlins werden nach ihrer Bedeutung fiir die tiber-
ortliche und die gesamtstiddtische Versorgung in eine hierarchi-
sche Zentrenstruktur eingeteilt. Die Zentrentypen sind in der
Rangfolge ihrer Bedeutung: Zentrumsbereiche, Hauptzentren,
besondere und sonstige Stadtteilzentren, Ortsteilzentren und
Nahversorgungszentren (Wohngebietszentren). Die Einstufung
eines stadtischen Bereichs als Zentrum und seine Zuordnung zu
einem bestimmten Zentrentyp erfolgt nach den Kriterien in
Tabelle 1 des StEP Zentren 2020 (Anhan g IV).

2.2.1 Landesplanerisch bedeutsame Zentren

Die landesplanerisch bedeutsamen Zentren sind im Ziel 4.2.4
des Landesentwicklungsplans fiir den engeren Verflechtungs-
raum (LEPeV) festgelegt. Es handelt sich (in der aktualisierten
Bezeichnung) derzeit um die Zentrumsbereiche City-West! und
Historische Mitte2, die Hauptzentren sowie besondere Stadtteil-
zentren. Hauptzentren sind die Bereiche Miillerstralle (Mitte),
Frankfurter Allee (Friedrichshain-Kreuzberg), Altstadt Span-
dau (Spandau), SchloBstraBe (Steglitz-Zehlendorf), Karl-
Marx-Strale/Herrmannplatz ~ (Neukolln),  Bahnhofstrale
(Treptow-Kdpenick), Breite StraBe/Berliner Strale (Pankow),
GorkistraB3e/Berliner StraBe (Reinickendorf). Landesplanerisch
bedeutsame (besondere) Stadtteilzentren sind die Bereiche
Turmstrafle (Mitte), Zehlendorf Mitte (Steglitz-Zehlendorf),
Tempelhofer Damm (Tempelhof-Schoneberg), Schonhauser Al-
lee (Pankow), Berliner Allee (Pankow), Marzahner Promenade
(Marzahn-Hellersdorf), Prerower Platz (Lichtenberg), Helle
Mitte (Marzahn-Hellersdorf).

2.2.2 Stadtische Zentren

Zu den stiadtischen Zentren Berlins gehdren neben den in 2.2.1
aufgefithrten landesplanerisch bedeutsamen Zentren auch die
in der textlichen Darstellung Z 1.1 des FNP bezeichneten und
der Planzeichnung des FNP dargestellten sonstigen Stadtteil-
zentren sowie die Ortsteilzentren. Die Ortsteilzentren sind ohne
raumordnerische Bedeutung. Die nach Bezirken und Zen-
trentyp sowie Bestands- und ZielgroBe unterteilte Auflistung al-
ler stadtischen Zentren enthélt Tabelle A 1 des StEP Zentren
2020(Anhang VII).

2.2.3 Zentrale Versorgungsbereiche (§ 1 Abs. 6 Nr. 4,
§ 9 Abs. 2 a, § 34 Abs. 3 BauGB)

Der Begrift ,,zentraler Versorgungsbereich® umfasst Versor-
gungsbereiche unterschiedlicher Stufen, denen eine nicht nur
unbedeutende Versorgungsfunktion fiir einen bestimmten Ein-
zugsbereich zukommt. Als zentrale Versorgungsbereiche gelten
iiber die in 2.2.2 bezeichneten stadtischen Zentren hinaus auch
Nahversorgungszentren, die der Versorgung von Wohngebieten
mit Waren und Dienstleistungen zur Deckung des kurzfristigen
Bedarfs dienen (nahversorgungsrelevante Sortimente, siche
Anhang I Nr. 1.1 sowie Anhang III Nr. 11). Nahversorgungs-
zentren stehen in engem rdumlichen Zusammenhang mit
Wohngebieten und sind in der Regel fuBlaufig erreichbar; sie
koénnen in bezirklichen Zentrenkonzepten festgelegt werden.

1 Im StEP Zentren Teil 1 auch als Zentrumsbereich Zoo bezeichnet.
2 Im StEP Zentren Teil 1 und Erldauterungsbericht zum FNP auch als Zentrums-
bereich Mitte oder City-Ost bezeichnet.



2.2.4 Fachmarktagglomerationen

Keine Zentren sind Fachmarktagglomerationen. Es handelt
sich dabei vielmehr um Standorte mit zwei oder mehr gro(3-
flachigen Einzelhandelsbetrieben, die hinsichtlich Art und Um-
fang ihres Warenangebots keine schadlichen Auswirkungen auf
Zentren haben diirfen. Bei der Beurteilung der Zentrenschiad-
lichkeit kommt dem Umfang der dort angebotenen zentrenrele-
vanten Randsortimente wesentliche Bedeutung zu. Die Konzen-
tration von Fachmirkten mit nicht-zentrenrelevanten Sortimen-
ten an geeigneten Standorten ist aus stddtebaulichen Griinden
der Ansiedlung einzelner Betriebe in Streulagen vorzuzichen
(StEP Zentren 2020 Nr. 2.4). Die Standorte von Fachmarkt-
agglomerationen, die als stddtebaulich geeignet angesehen wer-
den, und die jeweiligen Zielkorridore fiir ihre mdgliche Ent-
wicklung sind in Tabelle A 1 des StEP Zentren 2020 enthalten
(siche Anhang VII).

2.3 Integrierter Standort

Integriert ist ein Standort, der in einem Ort bestimmter Zentra-
litatsstufe liegt (Konzentrationsgebot) und ein Vorhaben in die-
sem Ort nach Art und Umfang dessen zentraldrtlicher Versor-
gungsfunktion entspricht (Kongruenzgebot). Dariiber hinaus
muss der Standort innerhalb des Ortes stiddtebaulich eingebun-
den sein, das heillt in der Innenstadt liegen oder stiddtischen
Siedlungsschwerpunkten zugeordnet sein (Integrationsgebot).
Die Metropole Berlin ist gemid Grundsatz4.2.1 LEPeV als
Oberzentrum eingestuft. Dementsprechend erfiillt hier jeder
Standort das Konzentrationsgebot und Kongruenzgebot und
gilt in diesem Sinn als integriert. Bei der Beurteilung der Frage,
ob der Standort einer groBflichigen Einzelhandelseinrichtung
integriert ist, ist daher nur noch die funktionale Einbindung
innerhalb der Stadt zu untersuchen. Stiadtebaulich integriert in
diesem Sinne sind Standorte, die in einem engen rdumlichen
Zusammenhang mit den zentralen Versorgungsbereichen ste-
hen. Dariiber hinaus sind Einzelhandelsbetriebe in Wohngebie-
ten integriert, wenn sie der Versorgung des Gebiets dienen.

3 Aufstellung und Anderung von Bebauungsplinen
3.1  Zustindigkeiten
3.1.1 Aufstellungsverfahren

Das Aufstellungsverfahren fiir einen Bebauungsplan fithren die
Bezirke in eigener Verantwortung nach § 6 AGBauGB durch.
Wenn der Entwurf eines Bebauungsplans dringende Gesamt-
interessen Berlins beeintrichtigt oder ein Bebauungsplan im
dringenden Gesamtinteresse Berlins erforderlich ist, steht der
zustdndigen Senatsverwaltung geméll § 7 AGBauGB e¢in Ein-
griffsrecht nach § 13 a AZG zu. Sie hat dann besondere Infor-
mationsrechte und Weisungsrechte und kann in das Verfahren
eintreten.

3.1.2 Dringendes Gesamtinteresse

Ein dringendes Gesamtinteresse Berlins kann insbesondere vor-
liegen, wenn ein Vorhaben die Zentrenstruktur des Flichen-
nutzungsplans berithrt (§7 Abs. 1 Satz3 Nr. 7 AGBauGB).
Dies sind in der Regel groBflachige Einzelhandelseinrichtun-
gen, die

1. innerhalb des S-Bahn-Rings oder innerhalb der mit dem
Symbol ,,Einzelhandelskonzentration® gekennzeichneten
oder als ,,Gemischte Baufliche M 1 dargestellten Bereiche
liegen und deren beantragte Brutto-Grundfliche (DIN 277)
5000 m2 {ibersteigt oder

2. aulerhalb der unter Nummer 1 genannten Flachen bzw. Be-
reiche, jedoch innerhalb dargestellter Bauflachen liegen und
deren beantragte Brutto-Grundfliche 2 500 m? iibersteigt
oder

3. in den im Flachennutzungsplan als gewerbliche Baufldchen
dargestellten Fldachen liegen, wenn deren beantragte Brutto-
Grundfldche 1 200 m? {ibersteigt oder

4. auBerhalb der im Flichennutzungsplan als Bauflachen dar-
gestellten Flachen liegen (Freiflichen, Flichen fir Ver-
und Entsorgungsanlagen, Verkehrsflichen, Gemeinbedarfs-
flachen).

3.1.3 AufBlergewohnliche stadtpolitische Bedeutung/Industrie-
und Gewerbeansiedlung

Dariiber hinaus kann der Senat gemidl §9 Abs.1 Nr. 1
AGBauGB im Benehmen mit dem Rat der Biirgermeister durch
Beschluss feststellen, dass ein bestimmtes Gebiet von auller-
gewohnlicher stadtpolitischer Bedeutung oder fiir Industrie-
und Gewerbeansiedlungen von derartiger Bedeutung wesentlich
ist. In diesem Fall stellt die zustindige Senatsverwaltung den
Bebauungsplan auf. Eine Zusammenstellung von Bereichen, fiir
welche die Aufstellung von Bebauungsplinen zum Ausschluss
stddtebaulich unerwiinschter, aber nach geltendem Planungs-
recht zuldssiger Einzelhandelsnutzungen erforderlich ist, ent-
hilt der vom Senat beschlossene ,,Stadtentwicklungsplan Ge-
werbe® (Senatsbeschluss Nr. 2448/99 vom 14. September 1999).
Er kennzeichnet Fldchen mit herausragendem planungsrecht-
lichem Handlungsbedarf mit dem Ziel, nicht produktions-
gepragte Nutzungen, insbesondere groBflichige Einzelhandels-
und Freizeitnutzungen, dort auszuschlieBen. Das vom Senat am
7. September 2004 beschlossene Entwicklungskonzept fiir den
produktionsgepriagten Bereich in Berlin (EpB) stellt eine aktua-
lisierte Kulisse der Flichen dar, die dem Bestand und der An-
siedlung von produktionsgepragtem Gewerbe dienen und auf
denen entgegenstehende Nutzungen wie groBflachige Einzel-
handelseinrichtungen ausgeschlossen werden sollen. Entspre-
chende Bebauungsplanverfahren mit diesem Inhalt sind jeweils
eingeleitet. Der Stadtentwicklungsplan Gewerbe enthilt die
Ziele des EpB von 1999, die entsprechend fiir die iiberarbeitete
Fliachenkulisse des EpB von 2004 fortgelten. Sie sind als von der
Gemeinde beschlossene sonstige stidtebauliche Planung in die
Abwégung einzustellen (Rundschreiben iiber das Entwick-
lungskonzept fiir den produktionsgepragten Bereich in Berlin
vom 6. Juli 2005, DBL. VI S. 17).

3.2 Sortimentsbeschrinkungen

(1) Die Eignung von Standorten fiir die Ansiedlung oder Er-
weiterung groBflachiger Einzelhandelseinrichtungen innerhalb
Berlins ist durch das im StEP Zentren 2020 festgelegte Zentren-
konzept festgeschrieben, das als Bestandteil der Bauleitplanung
in kommunaler Eigenverantwortung liegt. Es setzt das Prinzip
der verbrauchernahen Versorgung fiir Berlin um.

(2) Bei der Aufstellung von Bebauungsplanen (auch vorhaben-
bezogenen Bebauungsplinen) zur Regelung der Zuldssigkeit
von grof3flichigen Einzelhandelseinrichtungen ist dariiber hin-
aus den allgemeinen gesetzlichen Anforderungen (wie stadte-
bauliche Rechtfertigung, Entwicklungsgebot und Abwagungs-
gebot) ebenso wie Anforderungen der stddtebaulichen Ein-
passung des Vorhabens in den konkreten Standort Rechnung zu
tragen. Hierzu kann es erforderlich sein, Art und Umfang der
Sortimente, die angeboten werden diirfen, zu beschrianken.

(3) Ob ein bestimmtes Sortiment seiner Art nach als zentren-
relevant einzustufen ist, kann der Sortimentsliste (Anhan g I)
entnommen werden. Sie ist auf den gesamten Geltungsbereich
dieser Ausfithrungsvorschriften anzuwenden, hat aber keine un-
mittelbare AuBenwirkung. Welche Sortimente zentrenrelevant
sind, ist abschlieBend im jeweiligen Bebauungsplan bzw. stidte-
baulichen Vertrag festzusetzen. Die in der Liste aufgefiihrten Wa-
rengruppen konnen darin weiter differenziert werden.

(4) Gegeniiber der Sortimentsliste vom 6. August 2001 (ABIL.
S. 4144) werden nunmehr zentrenrelevante Sortimente der Nah-
versorgung gesondert aufgefiihrt. Sie sollen wohnortnah vor-
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rangig in stddtischen Zentren und Nahversorgungszentren zur
Verfiigung stehen.

(5) Teppiche werden wegen gednderter Handelsstrukturen nicht
mehr als zentrenrelevant bewertet. Sdmereien bilden kiinftig
keine Ausnahme mehr von der Warengruppe ,,Blumen, Pflan-
zen, Saatgut® und werden damit zentrenrelevant. Im Ubrigen
tibernimmt die neue Sortimentsliste lediglich die gednderte
Struktur und Bezeichnung der Warengruppen der ,,Klassifika-
tion der Wirtschaftszweige* von 2003, ohne dass Auswirkungen
auf deren Zentrenrelevanz bestehen.

(6) Die entfallene Zentrenrelevanz der Teppiche beriihrt nicht
bereits in Kraft getretene Bebauungspline und erteilte Bau-
genehmigungen. Die Anderung ist bei laufenden und kiinftigen
Bebauungsplanverfahren sowie bei kiinftigen Baugenehmigun-
gen im Geltungsbereich festgesetzter Bebauungsplidne zu be-
riicksichtigen.

3.3  Anpassungs- und Planungspflichten
3.3.1 Raumordnungsklausel

Bauleitplidne sind an die Ziele der Raumordnung anzupassen
(§1 Abs. 4 BauGB). Soweit der FNP in seiner zusitzlichen
Funktion als Raumordnungsplan auf der Ebene der Regional-
planung Ziele der Raumordnung enthélt, besteht auch insoweit
eine Anpassungspflicht verbindlicher Bauleitpldne an diesen.

3.3.2 Zeitpunkt der Anpassung

Der Anpassungs- bzw. Planungspflicht ist spitestens dann
nachzukommen, wenn ein Antrag auf Erteilung einer Bau-
genehmigung oder eines Bauvorbescheids fiir eine groBfléchige
Einzelhandelseinrichtung gestellt wird. Notigenfalls ist von den
Instrumenten der Verdnderungssperre (§ 14 BauGB) und Zu-
riickstellung (§ 15 BauGB) Gebrauch zu machen.

3.3.3 Planungsgebot

Um die Pflichten zur Anderung vorhandener oder Aufstellung
neuer Bebauungspliane durchzusetzen, kann die fiir das Bau-
wesen zustdndige Senatsverwaltung gemidl3 § 10 Abs. 1 bzw. 2
AGBauGB verlangen, dass ein Bezirk binnen angemessener
Frist bestimmte Bebauungsplidne den Zielen der Raumordnung,
dem Flachennutzungsplan sowie der Stadtentwicklungs- und
Bereichsentwicklungsplanung anpasst bzw. derartige Bebau-
ungspliane aufstellt (Planungsgebot). Kommt der Bezirk diesem
Planungsgebot in der gesetzten Frist nicht nach, kann das
Eingriffsrecht gemil § 7 Abs. | AGBauGB in Verbindung mit
§ 13 a Abs. 1 AZG ausgeiibt werden.

3.4 Einzelhandelsrelevante Erfordernisse der Raumordnung

3.4.1 Konzentrationsgebot — Kongruenzgebot
(Ziel § 16 Abs. 6 Satz 1 LEPro)

»Einrichtungen der privaten Versorgung von iiberortlicher Be-
deutung und groBflachige Einzelhandelsbetriebe sind nur dort
zuzulassen, wo deren Nutzung nach Art, Lage und Umfang der
angestrebten zentraldrtlichen Gliederung sowie der in diesem
Rahmen zu sichernden Versorgung der Bevolkerung entspre-
chen.” Berlin ist im Rahmen der im gemeinsamen Planungs-
raum Berlin-Brandenburg angestrebten zentralortlichen Glie-
derung Oberzentrum auf der hochsten Stufe einer Metropole
(§§ 5, 9 Abs. 4 LEPro, Grundsatz 4.2.1 LEPeV). Damit erfiillt
jede Einzelhandelsansiedlung in Berlin das in § 16 Abs. 6 Satz 1
LEPro enthaltene Konzentrationsgebot und Kongruenzgebot.
Diese Gebote betreffen die tiberortliche Steuerung von groB3-
flachigen Einzelhandelseinrichtungen. Danach sind solche Vor-
haben zum einen nur in zentralen Orten zuldssig, zum anderen
miissen GroBe und Warenangebot des Einzelhandelsvorhabens
der Versorgungsfunktion des zentralen Ortes und seinem Ver-
flechtungsbereich entsprechen.
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3.4.2 Beeintriachtigungsverbot (Ziel § 16 Abs. 6 Satz 2 LEPro)

Nach § 16 Abs. 6 Satz 2 LEPro sind Verkaufsflichen grof3fliachi-
ger Einzelhandeleinrichtungen auf ein Mal3 zu begrenzen, das
die wohnungsnahe Versorgung der Bevolkerung und die ge-
plante Zentrenstruktur nicht gefihrdet. Dieses raumordneri-
sche Beeintrachtigungsverbot dient in Berlin dem Schutz der
landesplanerisch bedeutsamen stddtischen Zentren (vgl. 2.2.1)
in ihrer raumordnerischen Funktion. Eine Flichen- oder Sorti-
mentsbegrenzung ist dann geboten, wenn diese Zentren durch
Kaufkraftabfluss wesentlich beeintrichtigt oder sonst daran ge-
hindert wiirden, die ihnen zugewiesene Versorgungsfunktion zu
erfiillen. Der in § 16 Abs. 6 LEPro verwendete Begriff ,,groB3-
flachige Einzelhandelszentren® ist nicht gleichbedeutend mit
Einkaufzentren im Sinn des § 11 Abs. 3 BauNVO. Vielmehr ist
er dahin gehend auszulegen, dass er alle Formen groB3flachiger
Einzelhandelseinrichtungen (siehe 2.1) umfasst.

3.4.3 Integrationsgebot

Eine weitere im Landesentwicklungsprogramm (LEPro) ent-
haltene Festlegung der Raumordnung bildet das sogenannte In-
tegrationsgebot. Es verlangt eine Zuordnung von groBfldchigen
Einzelhandelseinrichtungen zu Siedlungsschwerpunkten, durch
die eine integrierte Ansiedlung innerhalb innerstddtischer Zen-
tren oder Nebenzentren erreicht werden soll. ,,Dabei ist auf
siedlungsstrukturelle Vertrdglichkeit und stddtebauliche Ein-
bindung hinzuwirken.” (Grundsatz § 16 Abs. 6 Satz 3 LEPro).
,Der Bedarf an zusétzlichen Einzelhandelsflichen ist gezielt als
Kern zentrenbildender Funktionen zur Wiederbelebung bzw.
Neuschaffung zentraler Lagen nutzbar zu machen® (Grundsatz
§ 17 Abs. 5 Satz 1 LEPro). Insoweit sind auch innerhalb Berlins
die Erfordernisse der Raumordnung maflgebend. Diese Fest-
legung wird durch die Darstellungen des FNP und das Zentren-
konzept des StEP Zentren 2020 fiir die innerstidtische Planung
umgesetzt (Anhang VIund VII).

3.4.4 Landesentwicklungsplan fiir den engeren Verflechtungs-
raum (LEPeV)

Der gemeinsame Landesentwicklungsplan fiir den engeren
Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin (LEPeV) vom 2. Mirz
1998 enthélt folgende Vorgaben fiir die Planung und Genehmi-
gung groBfléchiger Einzelhandelseinrichtungen:3

— Die verbrauchernahe Versorgung aller Bevolkerungsteile
innerhalb des engeren Verflechtungsraums mit Giitern des
tiglichen Bedarfs und mit entsprechenden Dienstleistungen
ist sicherzustellen (Grundsatz 1.0.7).

— Landesplanerisch bedeutsam im Sinne einer polyzentrischen
Siedlungsstruktur sind die in 2.2.1 aufgefithrten stadtischen
Zentren (Ziel 4.2.4).

3.4.5 Regionalplanerische Festlegung

Der Flachennutzungsplan Berlin enthilt folgende regional-
planerische Festlegung, die als Ziel der Raumordnung zu be-
achten ist:

»Stadtische Zentren sind zu erhalten, auszubauen und zu ent-
wickeln. Sie sind zur Stidrkung der polyzentrischen Siedlungs-
struktur zu integrierten Standorten vorrangig fiir Kultur,
Dienstleistungen, Einzelhandel und Freizeit zu entwickeln
(Ziel 1.1).

3.4.6 Raumordnungsverfahren

Gemél Artikel 16 Abs. 1 Nr. 1 des Landesplanungsvertrages in
Verbindung mit §1 Nr. 19 der Raumordnungsverordnung
(RoV) soll die gemeinsame Landesplanungsabteilung fiir groB3-
flachige Einzelhandelseinrichtungen Raumordnungsverfahren

3 Die Festlegung ,,Ziel 1.0.8 LEPeV ist durch das Urteil OVG Land Branden-
burg vom 5. November 2003 (Az.: 3 D 23/00) fiir unwirksam erklart worden und
daher nicht mehr anwendbar.



durchfithren, wenn sie im Einzelfall raumbedeutsam sind und
iberdrtliche Bedeutung haben. Nach Artikel 16 Abs. 2 des Lan-
desplanungsvertrages kann von einem Raumordnungsverfahren
abgesehen werden, wenn die Beurteilung der Raumvertréglich-
keit der Planung auf anderer raumordnerischer Grundlage hin-
reichend gewéhrleistet ist. Deshalb wird fiir groBflachige Ein-
zelhandelsvorhaben in Berlin in der Regel von einem Raumord-
nungsverfahren abzusehen sein, wenn das Vorhaben aus den
Darstellungen des Flachennutzungsplans entwickelt werden
kann oder eine den Zielen der Raumordnung entsprechende
Anderung des Flichennutzungsplans erfolgt.

3.5 MabBgaben des Flichennutzungsplans (FNP)

Der Fliachennutzungsplan Berlin, in der Fassung der Neu-
bekanntmachung vom Januar 2004, enthilt generalisierte, fiir
die Entwicklung von Baugebieten fiir groBfldchige Einzel-
handelseinrichtungen bedeutsame Darstellungen (unten 3.5.1
bis 3.5.5). Das bedeutet auch, dass bestehende Bebauungspléne,
nach denen grofflichige Einzelhandelseinrichtungen zulassig
sind, die auBerhalb der im Fldchennutzungsplan fiir diese Nut-
zung vorgesehenen Flichen bzw. Bereiche liegen, daraufhin zu
priifen sind, ob ein Planerfordernis besteht. Gegebenenfalls ist
der Bebauungsplan an die Darstellung des Flachennutzungs-
plans anzupassen. Dariiber hinaus kann die zustindige Senats-
verwaltung die Anpassung verlangen, wenn sie feststellt, dass
eine Anpassungspflicht besteht. Hiervon betroffen sind vor
allem Festsetzungen dlterer Bebauungspline (BauNVO 1962
und 1968) oder des tibergeleiteten Baunutzungsplans von 1961
auBerhalb der Zentren, insbesondere in Gewerbe- und Indus-
triegebieten. In Bereichen, in denen kein Bebauungsplan be-
steht, also insbesondere in den Ostlichen Bezirken, die jedoch
bereits durch groBflichige Einzelhandelseinrichtungen gepragt
werden, besteht die Gefahr, dass Flichenerweiterungen oder
hinzukommende groBflachige Einzelhandelseinrichtungen nach
§ 34 BauGB zugelassen werden miissen. In diesen Bereichen ist
deshalb in der Regel die Aufstellung von Bebauungspldnen er-
forderlich, um eine stidtebauliche Struktur zu gewihrleisten,
die den im Flidchennutzungsplan konkretisierten Zielen der
Raumordnung entspricht (§ 10 Abs. 1 AGBauGB).

3.5.1 Symbol ,,Einzelhandelskonzentration*

Baugebiete fiir zentrenrelevante grofBfldchige Einzelhandels-
einrichtungen sollen grundsétzlich in den mit dem Symbol
,,Einzelhandelskonzentration“ (schwarze Balken) gekennzeich-
neten Bereichen (stddtische Zentren) geplant werden.# Um die
Funktion der Zentren und eine verbrauchernahe Versorgung
zu gewihrleisten, kann — auch bei nach Satz 1 zulassigen Vor-
haben — eine Begrenzung von Art und Mal} der Verkaufsflache
in Abhingigkeit von der jeweiligen Bedeutung des Zentrums
geboten sein.

3.5.2 Innenstadt

Uber 3.5.1 hinaus ist die Entwicklung von Baugebieten fiir
groBflachige Einzelhandelseinrichtungen innerhalb des S-
Bahn-Rings (Innenstadt) zuldssig, wenn die ndhere Umgebung
nicht wesentlich gestort wird und negative Auswirkungen auf
die Zentrenstruktur nicht zu erwarten sind. Davon ist in der Re-
gel bei Vorhaben mit weniger als 5 000 m2 Brutto-Grundfldche
auszugehen.

3.5.3 Gemischte Bauflichen M 1

Aus der Darstellung ,,Gemischte Baufldche M 1% diirfen grund-
sitzlich Kerngebiete sowie Sondergebiete entwickelt werden, in

4 Die im Flachennutzungsplan mit dem Symbol ,,Einzelhandelskonzentration®
dargestellten Bereiche werden im Erlduterungsbericht zum Fliachennutzungsplan
(Kapitel 6) ndher beschrieben und den Zentren verschiedener Stufen zugeordnet.
Der Erlauterungsbericht zum FNP Berlin 94 verwendet die Bezeichnungen
~Hauptzentren, Mittelzentren, Unterzentren™. Zur aktuellen Bezeichnung siche
2.2,2.2.1.

denen groBflidchige Einzelhandelseinrichtungen allgemein zu-
lassig sind. Sofern das Plangebiet nicht im Bereich des Symbols
,Einzelhandelskonzentration“ oder aullerhalb des S-Bahn-
Rings liegt, gilt jedoch zusitzlich 3.5.5 entsprechend.

3.5.4 Gewerbliche Bauflichen

Aus den im Flachennutzungsplan dargestellten gewerblichen
Baufldchen sind grundsitzlich nur Gewerbe- und Industrie-
gebiete zu entwickeln. In besonders begriindeten Einzelfillen
koénnen Baugebiete (Sondergebiete oder Kerngebiete) — auch
groBer als 3 ha — entwickelt werden, wenn negative stadtstruk-
turelle Auswirkungen insbesondere hinsichtlich der Zentren-
struktur nicht zu erwarten sind (vgl. Entwicklungsgrundsatz
Nr. 8). Fiir die Priifung negativer stadtstruktureller Auswirkun-
gen bei Zulassung von Ausnahmen gilt 3.5.5.

3.5.5 Nicht integrierte Standorte

An allen nicht in 3.5.1 oder 3.5.2 bezeichneten Standorten kann
eine groBfldchige Einzelhandelseinrichtung im Einzelfall aus-
nahmsweise zugelassen werden, wenn eine Gefahrdung der ver-
brauchernahen Versorgung und der Zentrenstruktur Berlins so-
wie sonstige negative stadtstrukturelle Auswirkungen ausge-
schlossen sind. Als MaBstab fiir die Gefahrdungsschwelle gilt:

1. Eine Gefdhrdung ist in der Regel anzunehmen, wenn an
nicht integrierten Standorten zentrenrelevante Sortimente
(Anhang I.1)angeboten werden sollen.

Ausnahmsweise kann ein solches Vorhaben zugelassen wer-
den, wenn hierfiir besondere stiadtebauliche Griinde be-
stehen und eine Auswirkungsanalyse (Anhang ILLA)
nachweist, dass insbesondere unter Beriicksichtigung

— des Bestandes und der Planung von Zentren und Einzel-
handelseinrichtungen,

— der Einwohnerzahl und Einwohnerentwicklung sowie
— der Kaufkraft und Kaufkraftentwicklung

in seinem Einzugsbereich eine Gefihrdung im genannten
Sinne nicht zu erwarten ist.

2. Eine Gefahrdung der verbrauchernahen Versorgung und
der Zentrenstruktur Berlins ist in der Regel nicht zu be-
fiirchten, wenn bel einem Vorhaben

— nicht-zentrenrelevante Hauptsortimente (gemall Liste
A nhang 1.2)angeboten werden und

— flir das Angebot zentrenrelevanter Randsortimente
10 % der Verkaufsfliche, hochstens jedoch 800 m2 Ver-
kaufsflache, nicht iberschritten werden.

3. Ein Vorhaben, das nicht-zentrenrelevante Hauptsorti-
mente nach A nhang 1.2 anbietet, ist auch unzuléssig,
wenn es allein wegen seines Umfangs die verbrauchernahe
Versorgung und die Zentrenstruktur gefihrdet. Im Zweifel
ist eine Auswirkungsanalyse zu erstellen.

3.6 MabBgaben der Stadtentwicklungspline

Der Stadtentwicklungsplan ,,Zentren und Einzelhandel — Teil 1:
Ziele und Leitlinien zur Entwicklung des Einzelhandels — Aus-
wirkungen auf die Berliner Zentrenstruktur® (Senatsbeschluss
Nr. 2043/99 vom 9. Mérz 1999) und ,,Zentren — Teil 2 — StEP
Zentren 2020“ (Senatsbeschluss 2472/05 vom 22. Marz
2005) enthélt das gesamtstddtische Zentrenkonzept (vgl.
A nh an g VI), Bestandsaufnahmen und Prognosen, Ziele und
Leitlinien zur Zentrenentwicklung (Anhan g V) sowie Ziel-
korridore zur Verkaufsflichenentwicklung (Anhang VII).
Er ist Ergebnis eines von der Gemeinde beschlossenen Entwick-
lungskonzeptes im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB und somit
bei der Aufstellung von Bebauungspldnen zu bertiicksichtigen.
Die Beriicksichtigung erfolgt in der Weise, dass Stadt-
entwicklungspline als gesamtstddtische Grundlagen fiir alle
weiteren Planungen heranzuziehen sind (§3 Abs. 1 Satz 5
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AGBauGB). Soweit ein Stadtentwicklungsplan Ziele der Raum-
ordnung und Darstellungen des Flichennutzungsplans konkre-
tisiert, sind seine Mafigaben auf den nachfolgenden Planungs-
ebenen zu beachten.

3.6.1 Ziele und Leitlinien

Fiir die Planung und Genehmigung von groBfldchigen Einzel-
handelseinrichtungen sowie deren Erweiterung sind die 20 Ziele
und allgemeine Leitlinien (A nhan g V) zu beriicksichtigen.
Dies gilt insbesondere fiir die Stirkung vorhandener Zentren
und ihrer hierarchisch gestuften Aufgabenteilung, die Verhinde-
rung von Vorhaben an nicht-integrierten Standorten, die Steue-
rung der Fachmarktansiedlung durch Ansiedlung in Zentren
oder in der Weise, dass sie nach Standort, Grofle und Sorti-
mentsstruktur zentrenvertraglich ist. Bau- und Gartenfach-
mérkte sollen auf eine GroBe von hochstens 15 000 m? Brutto-
Grundfliche und Mobelhduser auf 40 000 m? Brutto-Grund-
flache begrenzt werden. Im Rahmen der Einzelfallpriifung kon-
nen Ausnahmen zugelassen werden, wenn damit andere wich-
tige Ziele (besonderes stddtebauliches Erfordernis, Denkmal-
pflege usw.) erreicht werden.

3.6.2 Zielkorridore zur Verkaufsflichenentwicklung

Die im StEP Zentren 2020 enthaltenen Zielkorridore fiir die
Verkaufsflachenentwicklung sind als Orientierungswerte fiir die
Bezirke und die einzelnen Zentren anzusehen. Planungen, die
diesen Rahmen einhalten, beeintrichtigen die Zentrenstruktur
in der Regel nicht. Soweit ein Bezirk den Orientierungswert fiir
sein Gebiet oder ein Zentrum um mehr als 10 % tiberschreitet,
ist die Zentrenstruktur bertihrt. Die fiir Stadtentwicklung zu-
stindige Senatsverwaltung hat in diesem Fall zu priifen, ob
dringende Gesamtinteressen Berlins nach §7 Abs.1 Nr.7
AGBauGB beeintrachtigt werden.

3.7  Bezirkliche Zentrenkonzepte
3.7.1 Zweck

Auf Grundlage des StEP Zentren 2020 und des FNP konnen die
Bezirke Zentrenkonzepte aufstellen. Hierzu ist auch die Be-
reichsentwicklungsplanung heranzuziehen, soweit sie einen
aktuellen Planungsstand wiedergibt. Bezirkliche Zentren-
konzepte sollen eine ausgewogene Versorgungsstruktur im Be-
zirk fordern und die Planungssicherheit fiir den Einzelhandel
sowie Investoren und Grundstiickseigentiimer erhohen.

3.7.2 Inhalte

Bezirkliche Zentrenkonzepte konkretisieren Entwicklungsziele
fiir den Einzelhandel auf Basis des FNP und des StEP Zentren
2020 durch Strategien und Handlungsempfehlungen zur Siche-
rung, Stirkung und Entwicklung der Zentren im Bezirk. Sie
erginzen die gesamtstddtische Zentrenstruktur durch die Be-
stimmung von Nahversorgungszentren. Dazu enthalten sie eine
Bestandsanalyse zur Nachfrage- und Angebotsstruktur und be-
stimmen die rdumliche Verteilung der ZielgroBen zur Einzel-
handelsausstattung, die fiir eine angemessene Versorgung der
Bevolkerung erforderlich ist. Die bezirklichen Zentrenkonzepte
sollen einen Uberblick {iber vorhandene Einzelhandelsstandorte
und deren Entwicklungspotenziale geben. Dabei sind auch die
im Einzugsbereich liegenden Zentren der Nachbarbezirke zu be-
riicksichtigen. Die Darstellung soll iiber die Sortimentsstruktur,
Lagegunst sowie iiber bestehende und geplante Verkaufsflichen-
zahlen der Einzelhandelsstandorte Aufschluss geben. Die ge-
planten Verkaufsflichenzahlen sind Orientierungswerte und
ersetzen nicht die Beurteilung von Vorhaben im Einzelfall. Sie
bediirfen der Fortschreibung. Die Konzepte sind nach MaB-
gaben des ,,Orientierungsrahmens fiir bezirkliche Zentrenkon-
zepte* vom 31. Mérz 2006 zu erarbeiten. Der Orientierungs-
rahmen wurde gemeinsam von den Stadtplanungsdmtern und
der Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung erarbeitet und mit
Schreiben SenStadt vom 6. Juni 2006 allen Bezirksdmtern be-
kannt gegeben.
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3.7.3 Rechtliche Verbindlichkeit

Die bezirklichen Zentrenkonzepte sind als sonstige stidtebau-
liche Planungen im Sinn des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB bei der
Bauleitplanung zu beriicksichtigen, soweit sie mit den Nachbar-
bezirken abgestimmt sind und den Vorgaben des StEP Zentren
2020 nicht entgegenstehen. Sie sind bei der Festsetzung zentra-
ler Versorgungsbereiche (2.2.3) in Bebauungspldnen zu beriick-
sichtigen und konnen zur Geltendmachung schidlicher Auswir-
kungen auf diese Bereiche (§ 2 Abs. 2 und § 34 Abs. 3 BauGB)
malgeblich herangezogen werden.

3.7.4 Verfahren

Bezirkliche Zentrenkonzepte werden in der Regel als fachliche
Teilpldane zur Bereichsentwicklungsplanung aufgestellt. Fiir das
Verfahren zu ihrer Aufstellung gelten die Ausfiihrungsvor-
schriften zur Bereichsentwicklungsplanung (AV-BEP) vom
21. November 2006 (ABI. S. 4188). Von den Regeln nach Satz 1
und 2 kann abgewichen werden, sofern das Konzept unter Ein-
beziehung der mafBigeblichen Belange und in Abstimmung mit
der zustdndigen Senatsverwaltung von der Bezirksverordneten-
versammlung beschlossen wird.

3.8 Festsetzungen zur Erhaltung und Entwicklung zentraler
Versorgungsbereiche (§ 9 Abs. 2 a BauGB)

(1) Nach § 9 Abs. 2 a Satz 1 BauGB kann fiir die im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB; sogenannter nicht be-
planter Innenbereich) zur Erhaltung, Stirkung oder Verhinde-
rung der Beeintriachtigung zentraler Versorgungsbereiche, auch
im Interesse der verbrauchernahen Versorgung und der Innen-
entwicklung der Gemeinden, in einem Bebauungsplan fest-
gesetzt werden, dass nur bestimmte Arten der nach § 34 Abs. 1
und 2 BauGB zuldssigen baulichen und sonstigen Anlagen zu-
lassig oder nicht zuléssig sind oder nur ausnahmsweise zugelas-
sen werden konnen; die Festsetzungen konnen auch fiir Teile
des rdumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans unter-
schiedlich getroffen werden. Der Regelungsinhalt ist an §1
Abs. 5, 8 und 9 BauNVO angelehnt, erfordert aber nicht die
Festsetzung eines Baugebietes.

(2) §9 Abs. 2 a Satz 2 BauGB hebt hervor, dass insbesondere
ein stddtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne des §1
Abs. 6 Nr. 11 BauGB, das Aussagen iiber die vorhandenen und
zu entwickelnden zentralen Versorgungsbereiche enthilt, zu
berticksichtigen ist. Denn einem solchen Konzept kommt eine
die Aufstellung des Bebauungsplans unterstiitzende Funktion
zu, soweit es nachvollziehbare Aussagen liber die zentralen Ver-
sorgungsbereiche enthilt. Ein solches stadtebauliches Entwick-
lungskonzept ist aber nicht Voraussetzung fiir die Aufstellung
des Bebauungsplans.

(3) Mit §9 Abs. 2 a Satz 3 BauGB wird bezweckt, dass die zu
schiitzenden zentralen Versorgungsbereiche auch bauplanungs-
rechtlich gesichert werden konnen. Nach dieser Vorschrift
sollen fiir Vorhaben, die den zu erhaltenden oder zu entwickeln-
den zentralen Versorgungsbereichen dienen, die planungsrecht-
lichen Grundlagen gemil § 30 oder § 34 BauGB vorhanden
oder in einem Bebauungsplan vorgesehen sein, dessen Auf-
stellung formlich eingeleitet ist. Nicht erforderlich ist allerdings,
dass die bauplanungsrechtlichen Grundlagen fiir alle nur denk-
baren Vorhaben, die in den zentralen Versorgungsbereichen er-
richtet werden konnten, bestehen oder geschaffen werden.

(4) Ein Bebauungsplan, der lediglich Festsetzungen nach §9
Abs. 2 a BauGB enthiélt, kann gemal3 § 13 Abs. 1 BauGB auch
im vereinfachten Verfahren aufgestellt werden, sofern die {ibri-
gen Voraussetzungen des vereinfachten Verfahrens (§ 13 Abs. 1
Nr. 1 und 2 BauGB) vorliegen, insbesondere keine Pflicht zur
Durchfithrung einer Umweltvertraglichkeitspriifung besteht.

3.9 Beteiligung der Behorden (§ 4 BauGB)

Bei der Behordenbeteiligung kommt neben den regelméBig zu
beteiligenden Tragern Offentlicher Belange der Industrie- und



Handelskammer zu Berlin sowie der Handwerkskammer zu
Berlin besondere Bedeutung zu, weil sie als Korperschaften des
offentlichen Rechts verpflichtet sind, das Gesamtinteresse der
ihnen angehorenden Gewerbetreibenden zu vertreten. Sie haben
auf gleiche Wettbewerbsbedingungen fiir die Betriebs- und Ag-
glomerationsformen des Einzelhandels und des Handwerks zu
achten. Den Kammern obliegt es auch, absatzwirtschaftliche
Gesichtspunkte vorzutragen und bei der Kldarung von Zweifels-
fragen mitzuwirken.

3.10 Sonstige Beteiligungen

AuBerhalb der formlichen Beteiligung kann es bei Planungen
im Zusammenhang mit Einzelhandelsnutzungen fachlich ge-
boten oder zweckméBig sein, zusitzlich den Einzelhandelsver-
banden (Handelsverband Berlin-Brandenburg e. V.) Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben.

4 Baurechtliche Zulassung von Einzelvorhaben
4.1  Unterrichtungspflichten
4.1.1 §10 Abs. 6 AGBauGB

(1) § 10 Abs. 6 AGBauGB verpflichtet die Bezirke zur Unter-
richtung der fiir die vorbereitende Bauleitplanung zustdndigen
Senatsverwaltung tiber Antrége auf Erteilung einer Baugeneh-
migung oder eines Vorbescheids, wenn das beabsichtigte Vor-
haben den Darstellungen des Flichennutzungsplans widerspre-
chen kann und nicht im Rahmen des § 5 AGBauGB mitgeteilt
worden ist oder mitgeteilt wird. Je nach Erforderlichkeit der
Aufstellung eines Bebauungsplans ist nach § 10 Abs. 2 oder
Abs. 3 AGBauGB zu verfahren.

(2) Betreffen Antrige auf Erteilung einer Baugenehmigung oder
eines Vorbescheids groBflichige Einzelhandelseinrichtungen
und ist zur Zuldssigkeit der Vorhaben ein Bebauungsplan er-
forderlich, so muss die Absicht, den Bebauungsplan aufzu-
stellen, gemaB § 5 AGBauGB mitgeteilt und gemal3 Artikel 13
des Landesplanungsvertrages nach den Zielen der Raumord-
nung angefragt werden. Einer gesonderten Unterrichtung nach
§ 10 Abs. 6 AGBauGB bedarf es nicht.

(3) Betreffen Antriage auf Erteilung einer Baugenehmigung oder
eines Vorbescheids groBflidchige Einzelhandelseinrichtungen,
ohne dass der Bezirk einen Bebauungsplan fiir erforderlich halt,
so ist die fiir Stadtentwicklungsplanung/vorbereitende Bauleit-
planung zustéindige Abteilung der Hauptverwaltung zu unter-
richten, wenn ein Fall von 3.1.2 vorliegt. Die Unterrichtung
muss Angaben zu dem Grundstiick enthalten sowie zur Art des
Betriebes, zu Art und Umfang des Sortiments, zur GroBe des
Gesamtvorhabens und seiner Geschossfliche. Die Einreichung
von Bauvorlagen im Sinne der Bauvorlagenverordnung ist nicht
erforderlich. Eine Genehmigung des Vorhabens darf vor Ablauf
einer Frist von sechs Wochen (§ 10 Abs. 6 Satz 2 AGBauGB)
nicht erteilt werden.

4.12 §17 AGBauGB

(1) §17 Satz 1 Nr.2 AGBauGB verpflichtet die Bezirke zur
Unterrichtung der fiir das Bauwesen zustindigen Senatsver-
waltung bei Entscheidungen iiber groBfldchige Einzelhandels-
einrichtungen, wenn sie auflerhalb der im Flichennutzungsplan
dargestellten Einzelhandelskonzentration errichtet werden sol-
len.

(2) Soweit die Fille von dringendem Gesamtinteresse (3.1.2) be-
reits nach § 10 Abs. 6 AGBauGB mitgeteilt werden miissen, be-
darf es keiner gesonderten Unterrichtung nach § 17 AGBauGB.

(3) Die Unterrichtungspflicht nach § 17 AGBauGB ist fiir die
Fille zu beachten, in denen keine Information nach § 10 Abs. 6
AGBauGB erfolgt ist, zum Beispiel bei Nutzungsinderungen
oder Erweiterungen von Vorhaben, die liber die nach §5
AGBauGB mitgeteilte Planungsabsicht hinausgehen, sowie bei
der Erteilung von Befreiungen.

4.1.3 Schadensersatz und Entschidigung

Sofern ein Bezirk eine Baugenehmigung erteilt, die diesen Aus-
fihrungsvorschriften widerspricht oder dringenden Gesamt-
interessen Berlins entgegensteht, und die zustindige Senats-
verwaltung von ihrem Eingriffsrecht geméBl §§ 7, 10 oder 17
AGBauGB in Verbindung mit § 13 a AZG Gebrauch macht,
hat er daraus resultierende Schadensersatz- oder Entschédi-
gungsforderungen aus seinem Haushalt zu begleichen.

42 §34 BauGB

Die Regelungen des § 34 BauGB sind insbesondere in den Ost-
lichen Bezirken von Bedeutung. Die westlichen Bezirke sind fast
flachendeckend durch den Baunutzungsplan von 1961 iiber-
plant. In Bereichen, in denen keine festgesetzten Bebauungs-
plane bestehen und der iibergeleitete Baunutzungsplan nicht
gilt, richtet sich die Zuldssigkeit groBflachiger Einzelhandels-
einrichtungen nach § 34 BauGB.

4.2.1 Sich-Einfiigen in die nihere Umgebung

(1) Die nahere Umgebung erstreckt sich auf den Bereich, auf
welchen sich die Ausfithrung des Vorhabens auswirken kann
und der seinerseits den bodenrechtlichen Charakter des Bau-
grundstiicks pragt bzw. doch beeinflusst. Das sind nicht nur die
unmittelbaren Nachbargrundstiicke. Ein groBfliachiger Einzel-
handelsbetrieb fiigt sich in den Rahmen der ndheren Umgebung
nur ein, wenn mindestens ein gleichartiger Betrieb, das heil3t
eine groBfliachige Einzelhandelseinrichtung, bereits vorhanden
ist. Keine gleichartigen Betriebe sind dagegen solche des produ-
zierenden Gewerbes. Wenn derartige Betriebe in der nidheren
Umgebung vorhanden sind, kann hieraus nicht abgeleitet wer-
den, dass sich auch groBflichige Einzelhandelseinrichtungen
einfiigen.

(2) Zusétzlich ist das Gebot der Riicksichtnahme zu beachten.
Ein Einzelhandelsvorhaben, das sich ansonsten in den Rahmen
der ndheren Umgebung einfiigt, nimmt auf diese nicht die ge-
botene Riicksicht, wenn der Betrieb beispielsweise durch star-
ken Zu- und Abfahrtsverkehr die Immissionsbelastung der be-
nachbarten Wohnbebauung erhoht.

(3) Entspricht die Eigenart der naheren Umgebung einem der
Baugebiete der Baunutzungsverordnung, so beurteilt sich die
Zulassigkeit des Vorhabens nach § 34 Abs. 2 BauGB. Hinsicht-
lich der Art seiner Nutzung ist danach allein maB3gebend, ob es
nach Baunutzungsverordnung in dem Baugebiet zulédssig wére.
Die Zuldssigkeit einer groBflichigen Einzelhandelseinrichtung
setzt in diesem Fall voraus, dass die nihere Umgebung den
Charakter eines Kerngebiets oder eines Sondergebiets fiir grol3-
flachigen Einzelhandel aufweist.

4.2.2 Schéadliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungs-
bereiche (§ 34 Abs. 3 BauGB)

(1) Von Vorhaben im unbeplanten Innenbereich diirfen keine
schédlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in
der Gemeinde oder in anderen Gemeinden zu erwarten sein.
Nicht nur Auswirkungen eines Vorhabens auf die ndhere Umge-
bung, sondern auch Fernwirkungen sind im Rahmen des § 34
Abs. 3 BauGB zu beriicksichtigen. Aullerdem sind alle Einzel-
handelsvorhaben unabhéngig von ihrer GréBe grundsétzlich er-
fasst.

(2) Wenn es sich um ein Vorhaben im Sinne von § 11 Abs. 3
BauNVO handelt, sind schiadliche Auswirkungen auf zentrale
Versorgungsbereiche stets anzunehmen. Fiir diese Vorhaben
geht der Gesetzgeber davon aus, dass sie stets einem Sonder-
regime unterfallen. In diesen Féillen eriibrigt sich eine geson-
derte Priifung.

(3) Bei sonstigen Einzelhandelsbetrieben ist im Rahmen von
§ 34 Abs. 3 BauGB zu priifen, inwieweit von ihnen Auswirkun-
gen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgehen konnen. Die
Darlegungslast trifft insoweit die Genehmigungsbehorde. Den
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Antragsteller trifft keine Nachweispflicht. Er hat aber mit den
Bauantragsunterlagen die zur Beurteilung des Vorhabens er-
forderlichen Informationen aus seiner Sphére (gegebenenfalls
vorhandene eigene Untersuchungen) vorzulegen. Schidliche
Auswirkungen sind in der Regel dann anzunehmen, wenn der
prognostizierte Kaufkraftabfluss zu Geschéftsleerstinden und
einer Einschrankung der Angebotsvielfalt in benachbarten zen-
tralen Versorgungsbereichen fiihrt, so dass dort mit einem er-
heblichen Absinken des Versorgungsniveaus zu rechnen ist.
Schidliche Auswirkungen sind dariiber hinaus gegeben, wenn
die offentlich geforderte Aufwertung festgelegter (vorhandener
oder geplanter) zentraler Versorgungsbereiche nicht fortgefiihrt
oder der mit bereits vollzogenen MalBnahmen verfolgte Zweck
nicht erreicht werden kann und deshalb deren Erhaltung oder
geplante Erweiterung fiir die verbrauchernahe Versorgung ge-
fahrdet ist.

4.2.3 Gesicherte Erschliefung

Zur gesicherten ErschlieBung gehdren bei groBflachigen Einzel-
handelseinrichtungen, insbesondere der verkehrsgerechte An-
schluss an eine leistungsfihige Verkehrsstralle mit einwand-
freien Grundstiickseinfahrten und -ausfahrten, sowie gegebe-
nenfalls zusitzliche Fahrstreifen innerhalb der 6ffentlichen Ver-
kehrsfldche. Bei Vorhaben mit sehr hohem Verkehrsaufkommen
ist zu beriicksichtigen, dass an bestimmten Standorten weder
eine grundstiicksbezogene noch gebietsbezogene Beurteilung
der ErschlieBung allein ausreicht. Die gesicherte ErschlieBung
kann auch davon abhidngen, ob ein Vorhaben verkehrliche Aus-
baumaBnahmen auBerhalb des Bebauungsplangebiets oder
tiber die ndhere Umgebung hinaus erforderlich macht. So kann
die ErschlieBung dann nicht als gesichert angesehen werden,
wenn ein Grundstiick zwar an einer fiir die geplante Nutzung
ausreichend dimensionierten Offentlichen StraBe liegt, jedoch
die weitere Anbindung an das iibrige Verkehrsnetz — etwa an ei-
ner 500 m entfernten Einmiindung der ErschlieBungsstralle —
fiir das zu erwartende Verkehrsaufkommen nicht ausreicht.

4.2.4 Nutzungsinderung und Erweiterungen

(1) Die Zusammenlegung mehrerer kleinerer Betriebe zu einem
groBflichigen Einzelhandelsbetrieb kann eine Nutzungsinde-
rung darstellen. Eine genehmigungsbediirftige Nutzungsidnde-
rung liegt auch dann vor, wenn ein GroBhandelsbetrieb ganz
oder teilweise auf Einzelhandel umstellt. Das Gleiche gilt,
wenn ein in der Baugenehmigung festgeschriebenes Sortiment
gedndert wird oder wenn ein neues Sortiment hinzukommt.
Solche Tatbestéinde werden auch nicht vom Bestandsschutz um-
fasst.

(2) Eine Erweiterung liegt bei einer VergroBerung der Geschoss-
flache oder der Verkaufsfliche vor. Bei Erweiterungen sind fiir
die Beurteilung der Zuléssigkeit die Auswirkungen der gesam-
ten Anlage zugrunde zu legen. Ein selbstindiger Bauantrag
zwingt nicht zu einer isolierten planungsrechtlichen Beurteilung
des spiteren Abschnitts.

4.2.5 Festschreibung in der Baugenehmigung

In der Baugenehmigung sind Betriebsart (Einzelhandel, GroB-
handel), Brutto-Grundfliache, Verkaufsflachengrof3e sowie Art
und Umfang des Sortiments (nach zulassigem Verkaufsflichen-
anteil oder absoluter FlachengrdBe) festzuschreiben.

4.3 Vorhabenbezogene Umweltvertriglichkeitspriifung

(1) GroBflachige Einzelhandelseinrichtungen sind ab einer zu-
lassigen Geschossfliche von 5000 m? stets einer vorhaben-
bezogenen Umweltvertriglichkeitspriifung zu unterziehen (§ 3
Abs. 1 UVPG in Verbindung mit Anlage 1 Nr. 18.6.1).

(2) Bei einer GroBle von 1200 m? bis unter 5000 m? ist eine
Umweltvertraglichkeitspriifung im Einzelfall durchzufiihren,
wenn das Vorhaben nach Einschitzung der zustindigen Be-
horde erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann
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(§3c Abs.1 Satzl UVPG in Verbindung mit Anlage |
Nr. 18.6.2). Dabei sind die Merkmale des Vorhabens, sein
Standort sowie AusmaB, Schwere, Komplexitdt, Wahrschein-
lichkeit, Dauer, Héufigkeit und Reversibilitit der Auswirkun-
gen zu beriicksichtigen.

(3) Die maBigeblichen Beurteilungskriterien sind im Einzelnen
in Anlage 2 zum UVPG aufgefiihrt. Soweit eine Pflicht zur Um-
weltvertraglichkeitspriifung besteht, hat die Behorde das in §§ 5
bis 14 UVPG vorgeschriebene Verfahren durchzufithren. Als
Ergebnis dieses Verfahrens ist eine zusammenfassende Darstel-
lung der Umweltauswirkungen zu erarbeiten (§ 11 UVPG).
Uberschneidungen mit der Strategischen Umweltpriifung (§ 2
Abs. 4 UVPG) im Rahmen der Bauleitplanung sind zu ver-
meiden.

(4) Wenn eine Umweltvertraglichkeitspriifung bereits in einem
Aufstellungsverfahren fiir einen Bebauungsplan durchgefiihrt
wurde, ist im nachfolgenden Zulassungsverfahren die Umwelt-
vertraglichkeitspriifung auf zusitzliche oder andere erhebliche
Umweltauswirkungen des Vorhabens zu beschrinken (§17
Abs. 3 UVPG). Dieser Gesichtspunkt gewinnt immer dann be-
sondere Bedeutung, wenn zwischen Planaufstellungsverfahren
und Baugenehmigungsverfahren ein lingerer Zeitraum liegt
oder wenn ein Vorhaben im Rahmen der Bauleitplanung nur in
den Grundziigen gepriift wurde.

5 Stidtebauliche Vertrige
5.1 Regelungsinhalt

(1) In stddtebaulichen Vertrigen konnen Festsetzungen eines
Bebauungsplans tliber die Zuléssigkeit von Einzelhandelsnut-
zungen weiter konkretisiert werden. AuBlerdem kann sich der
Investor darin verpflichten, MaBnahmen durchzufithren, durch
die schiadliche Auswirkungen im Sinn des § 11 Abs. 3 BauNVO
eingeschriankt oder ausgeschlossen werden. Vertragliche Rege-
lungen tber zuldssige Verkaufsflichen sind insbesondere bei
der Ausweisung eines Kerngebiets von Bedeutung, weil dies-
beziiglich die Festsetzungsmoglichkeiten des Bebauungsplans
beschrinkt sind.

(2) In Sondergebieten sollen Verkaufsflichen und Sortiments-
beschrinkungen regelmiBig im Bebauungsplan selbst festge-
setzt werden, um ihre Durchsetzbarkeit langfristig zu sichern.

5.2 Vertragsstrafenregelung

Die Einhaltung der Sortimentsbeschrankungen ist durch Ver-
tragsstrafen zu sichern, es sei denn, sie ist durch andere Sicher-
heiten (z. B. Dienstbarkeiten) hinreichend gewihrleistet. Zur
Regelung der Vertragsstrafe kann der nachstehende Mustertext
verwendet werden.

1. Der Vorhabentriger gewihrleistet, dass Einzelhandels-
betriebe im Vertragsgebiet lediglich ein unter die abge-
stimmte Sortimentsliste (Anlage ...) fallendes Warenangebot
fihren und dass hochstens ... m2 der gesamten Verkaufs-
fliche des Vertragsgebietes fiir zentrenrelevante Randsorti-
mente (Anlage ...) genutzt werden.

2. Fiir den Fall, dass der Vorhabentridger oder ein Einzel-
handelsbetrieb im Vertragsgebiet von der abgestimmten Sor-
timentsliste abweicht oder die Hochstgrenze der fiir Rand-
sortimente vorgesehenen Verkaufsfliche iiberschreitet, ver-
pflichtet sich der Vorhabentrager zur Zahlung einer Ver-
tragsstrafe. Die Vertragsstrafe ist mit der Zuwiderhandlung
verwirkt. Der Vorhabentriager hat die Zuwiderhandlung
nicht zu vertreten, wenn das Bezirksamt der Abweichung
von der abgestimmten Sortimentsliste oder der Uberschrei-
tung der Verkaufsfliche fiir Randsortimente zugestimmt
hat. Das Bezirksamt kann bei geringfiigigen Versto8en auf
die Erhebung der Vertragsstrafe verzichten, wenn der Ver-
pflichtete die Folgen der Zuwiderhandlung nach Aufforde-
rung unverziiglich beseitigt hat.
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3. Die Hohe der Vertragsstrafe betragt fir jeden Werktag der des Vorhabentriagers mit befreiender Wirkung iibernommen
Zuwiderhandlung 0,4 % der jéhrlichen Flachenproduktivi- worden ist.
tiat (€/m?Jahr) pro m? fehlgenutzter Verkaufsfliche. Fir die
Ermittlung der Fldchenproduktivitit sind jeweils die im Vor-
jahr der Zuwiderhandlung erreichten Umsitze des jeweili-
gen Betreibers pro m? Verkaufsfliche mafgeblich. Die er-
zielte Flachenproduktivitit ist unverziiglich in geeigneter 6  Inkrafttreten, Aufierkrafttreten
Weise nachzuweisen. Wird ein Nachweis durch den Vor- . . .
habentriiger nicht erbracht, ist die im jeweiligen Vorjahr der (1) Diese Ausfuhljungsvotschrlften treten am 16. November
Zuwiderhandlung durchschnittlich erzielte Flachenproduk- 2007 in Kraft. Die Ausfiihrungsvorschriften vom 6. August

tivitit der jeweiligen Einzelhandelsbranche in Deutschland 2001 (ABL. S.4140), gedndert durch Verwaltungsvorschriften
zugrunde zu legen. vom 10. Juni 2003 (ABI. S. 3207), sind nicht weiter anzuwen-

5. Die Verwirkung der Vertragsstrafe sowie deren Hohe stellt
das Bezirksamt, Abteilung ... fest.

den.
4. Die Verpflichtung des Vorhabentrigers nach Nummer 2 ent-
fallt, soweit diese mit Zustimmung des Bezirks von dem je- (2) Diese Ausfithrungsvorschriften treten mit Ablauf des
weiligen Einzelhandelsbetrieb oder dem Rechtsnachfolger 15. November 2012 auBler Kraft.
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Anhang I

Liste der zentrenrelevanten und
nicht-zentrenrelevanten Sortimente!
1 Zentrenrelevante Sortimente
1.1 Zentrenrelevante Sortimente fiir die Nahversorgung
52.11/52.2 Nahrungsmittel, Getranke und Tabakwaren

52.3 Apotheken, medizinische, orthopadische und
kosmetische Artikel

52.47 Biicher, Zeitschriften, Zeitungen, Schreibwaren und
Biirobedarf

1.2 Ubrige zentrenrelevante Sortimente

50.40.3 Kraftrader, Kraftradteile und -zubehor

52.41 Textilien

52.42 Bekleidung

52.43 Schuhe und Lederwaren

52.44.2  Beleuchtungsartikel

52.44.3  Haushaltsgegenstinde

52.44.4  Keramische Erzeugnisse und Glaswaren

52.44.6  Holz-, Kork-, Flecht- und Korbwaren

52.44.7  Heimtextilien

52.45 Elektrische Haushaltsgerite, Gerédte der Unter-
haltungselektronik und Musikinstrumente

52.48.2  Kunstgegenstinde, Bilder, kunstgewerbliche
Erzeugnisse, Briefmarken, Miinzen und Geschenk-
artikel

52.48.5 Uhren, Edelmetallwaren und Schmuck
52.48.6  Spielwaren

52.49.1  Blumen, Pflanzen und Saatgut, ausgenommen
Beetpflanzen, Wurzelstocke und Blumenerde

52.49.2  Zoologischer Bedarf und lebende Tiere
52.49.3  Augenoptiker

52.49.4  Foto- und optische Erzeugnisse
(ohne Augenoptiker)

52.49.5  Computer, Computerteile, periphere Einheiten und
Software

52.49.6  Telekommunikationsendgerite und Mobiltelefone
52.49.7 Fahrrader, Fahrradteile und -zubehor

52.49.8  Sport- und Campingartikel (ohne Campingmobel),
ausgenommen Sport- und Freizeitboote und
Zubehor

52.49.9  Sonstiger Facheinzelhandel, ausgenommen Biiro-
mobel und Brennstoffe

52.5 Antiquitdten und Gebrauchtwaren

2 Nicht-zentrenrelevante Sortimente
50.10.3  Kraftwagen
50.30.3  Kraftwagenteile und Zubehor

51.15.4  Aus dieser Unterklasse: Garagen, Gewachshéuser,
Geritehduschen und Baubuden

51.53.7 Aus dieser Unterklasse: Sanitdrkeramik
52.44.1 Wohnmobel
52.46.1 Eisen-, Metall- und Kunststoffwaren

1 Gruppen/Klassen gemiB , Klassifikation der Wirtschaftszweige, Statistisches
Bundesamt, 2003.
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52.46.2 Anstrichmittel
52.46.3 Bau- und Heimwerkerbedarf
52.48.1  Tapeten und Bodenbelage

52.49.1  Ausder Unterklasse Blumen, Pflanzen und Saatgut:
Beetpflanzen, Wurzelstdcke und Blumenerde

52.49.8  Aus der Unterklasse Sport- und Campingartikel:
Sport- und Freizeitboote und Zubehor

52.49.9  Aus der Unterklasse Sonstiger Facheinzelhandel:
Biiromobel und Brennstoffe

51.51.3  Mineral6lerzeugnisse

Anhang II

A. Arbeitshilfe/Checkliste fiir Gutachten
zu grofiflichigen Einzelhandelsvorhaben

I. Projektbeschreibung

— Vertriebsform/Art des Vorhabens

— Verkaufsflaichen nach Sortimenten
— geplante Umsétze nach Sortimenten

— Einzugsbereiche nach Umsatzanteilen Marktbereich (z. B.
Nahbereich/engerer Einzugsbereich usw.) und zentralort-
lichem Verflechtungsbereich

— Standortbeschreibung (Zentralitdt, stddtebauliche/stadt-
funktionelle Lage bzw. Einbindung)

— Zahl der Beschiftigten, Beschéftigtenstruktur

— Flachenbedarf (z. B. auch fiir ruhenden Verkehr)

II. Derzeitige Kaufkraftdaten fiir Standort, Einzugsbereich und
zentralortlichen Verflechtungsbereich

— Kaufkraftkennziffern nach Sortimenten

— sortimentsspezifische Pro-Kopf-Ausgaben, Vergleich zu
Bundesdurchschnitt

— Kaufkraftbindung (insgesamt und sortimentsbezogen) —
Zentralitdtskennziffer

— Kaufkraftabfluss (insgesamt und sortimentsbezogen)

— Kaufkraftbindung durch andere Konkurrenzzentren (das
heifit, wo kaufen Kunden zurzeit ein?)

— Kaufkraftbindung in anderen Konkurrenzzentren (im Ver-
gleich zum vorgesehenen Standort)

— Kaufkraftpotentiale (insgesamt und nach Sortimenten)

— Ermittlung des tragfahigen Verkaufsflichenpotentials (ins-
gesamt und sortimentsbezogen), riumlich differenziert nach
Standorten

II1. Versorgungsgrad/Versorgungssituation der Bevolkerung
im Einzugsbereich und im zentralortlichen Verflechtungs-
bereich

Zahl und Art der Einzelhandelsbetriebe, Verkaufsflichen nach
vorhabensbezogenen Sortimentsbereichen, Totalerhebung nach
Gemeinden, Stadt-/Ortsteilen und Standorten (Kern-, Sonder-
gebieten) bzw. Standortlagen (integrierte, periphere Standorte)

IV. Angebotsliicken nach Sortimenten

nach Standorten im stddtischen Zentrengefiige

V. Kennziffern der geplanten Projekte nach Sortimenten

— Umsatzkennziffern (je Einwohner, je m? Verkaufsfliche, je
Beschiftigten), Vergleich zu vorhandenen Betrieben im Ein-
zugsbereich bzw. Bundesdurchschnitt



— Verkaufsflichenausstattung im Einzugsbereich je Einwoh-
ner derzeit und nach Realisierung des Projektes, Vergleich zu
iiberregionalen Werten

— Kaufkraftabschopfungsquoten im Einzugsbereich (sorti-
mentsspezifische Kaufkraftabschopfung, potentielle Markt-
anteile nach Sortimenten)

VI. Auswirkungen im Einzugsbereich und an konkurrierenden
Standorten

(1) Okonomische Auswirkungen

— Auswirkungen (insbes. Umsatzverlagerungen) hinsichtlich
vorhandener Einzelhandelsbetriebe nach Standorten, Sorti-
menten unter besonderer Beriicksichtigung der spezifischen
Auswirkungen bei innenstadtrelevanten Sortimenten auf
vorhandene Zentren bzw. zentrale Versorgungsbereiche

— quantitative und qualitative Arbeits- und Ausbildungsplatz-
bilanz (z. B. anhand von Produktivitatskennziffern wie Um-
satz/Beschiftigte)

— Auswirkungen auf die mittelstandische Struktur im Interesse
einer verbrauchernahen Versorgung

(2) Raumordnungspolitische Auswirkungen

— Auswirkungen auf die Zentrenstruktur

— Auswirkungen auf die Wahrnehmung des zentrenrelevanten
Einzelhandelsangebotes in zumutbarer Erreichbarkeit ins-
besondere fiir immobile Kéduferschichten

— Vereinbarkeit mit einzelhandelsspezifischen Aussagen vorlie-

gender Zentrenkonzepte u. A. sowie mit dem EpB (z. B.
Inanspruchnahme gewerblicher Flachenreserven)

(3) Stidtebauliche Auswirkungen

— Auswirkungen auf Stadtteile und Ortsteile mit stidtebau-
lichen Sanierungs-, Stadterneuerungs- oder Entwicklungs-
maBnahmen, Entwicklung und Sicherung der Zentren und
zentralen Versorgungsbereiche auch im Hinblick auf zu er-
wartende Leerstinde und Probleme der Folgenutzung

— Auswirkungen auf die Leitfunktion des innerstddtischen
Einzelhandels

(4) Verkehrliche Auswirkungen
— Ziel- und Quellverkehr nach Verkehrsmittelart

— Verkehrsanbindungen (IV, OPNV), Erreichbarkeit zu Ful3,
Zeitdistanzen

— Kunden-, Fahrzeugaufkommen (inklusive Spitzenzeiten)

— erforderliche VerkehrsinfrastrukturmafBnahmen

(5) Auswirkungen auf Umwelt, Naturhaushalt, Orts- und Land-
schaftsbild

— zusitzliche Emissionsbelastungen durch Verkehr (Abgase,
Léarm)

— Flacheninanspruchnahme/-versiegelung
— Auswirkungen auf Orts- und Landschaftsbild

— weitere Auswirkungen analog Umweltvertraglichkeitsprii-
fung (bei Vorhaben ab 5 000 m2 Geschossflache)

B. Priifschritte fiir die Planung grofifléichiger
Einzelhandelseinrichtungen
(vgl. StEP Zentren 2020, 3.7)

1. Integration des Vorhabens in vorhandenes Zentrum (Ent-
wicklungsflichen nach Zentrenatlas) moglich?

2. Bei nicht zentrengeeigneten Vorhaben (z. B. Mobelfach-
markt): Ansiedlung in Fachmarktagglomeration moglich
(vgl. Anhang VII)?

3. Bei Anderung der Nutzungsziele am vorgesehenen Standort:
Einvernehmen aller Beteiligten einholen

4. Bei Standort auBerhalb von Zentren: Im FNP als Baufldche
dargestellt, keine nachrangige Inanspruchnahme festgelegt

5. Bei Standort auBerhalb von Zentren: Sortiment nach Art
und Umfang zentrenvertréglich, ggf. Sortimentsbeschrin-
kung regeln

6. Bei Standorten auBlerhalb von Zentren: Einzelhandelsgut-
achten mit Wirkungsanalyse

7. Bei Einzelhandelsgutachten: Inhalte festlegen (vgl.
Anhang ILA)

8. Gestaltungsanforderungen und Einfiigen in das stidtebau-
liche Umfeld priifen

Anhang III

Erginzende Begriffsbestimmungen

1. Einkaufszentren
GroBflichige Einzelhandelsbetriebe
Sonstige grofBflichige Handelsbetriebe
Fachmirkte
Sonstige Einzelhandelsbetriebe
Geschossfliche
Verkaufsfliche

Sortimente

P AR WD

Randsortimente

p—
S

Zentrenrelevante Sortimente

11. Nahversorgungsrelevante Sortimente

1. Einkaufszentren (§ 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauNVO)

(1) Ein Einkaufszentrum ist ein von vornherein einheitlich ge-
planter, finanzierter, gebauter und verwalteter Gebdudekom-
plex mit mehreren Einzelhandelsbetrieben verschiedener Art
und GroBe — zumeist verbunden mit verschiedenartigen Dienst-
leistungsbetrieben. Fehlt es an einer solchen einheitlichen Pla-
nung des Vorhabens, kann gleichwohl ein Einkaufszentrum ge-
geben sein. Voraussetzung hierfiir ist auBler der engen raumli-
chen Konzentration mehrerer Einzelhandelsbetriebe ein Min-
destmall an duBerlich in Erscheinung tretender gemeinsamer
Organisation und Kooperation, welche die Ansammlung meh-
rerer Betriebe zu einem planvoll gewachsenen und aufeinander
bezogenen Ganzen werden ldsst. Organisatorische und betrieb-
liche Gemeinsamkeiten konnen sich insbesondere in einem
gemeinsamen Konzept niederschlagen.

(2) Ein Einkaufszentrum kann sich auch nachtriglich ent-
wickeln, wenn mehrere Betriebe zu einem Einkaufszentrum zu-
sammenwachsen. Dies setzt neben der erforderlichen rdum-
lichen Konzentration weiter voraus, dass die einzelnen Betriebe
aus Sicht des Kunden als aufeinander bezogen, das hei3t durch
ein gemeinsames Konzept und durch Kooperation miteinander
verbunden in Erscheinung treten. Wird ein Einkaufszentrum
nicht in einem Schritt, sondern stufenweise verwirklicht, sind
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die spéteren Bauabschnitte immer dann nicht als isolierte Vor-
haben zu behandeln, wenn sie sich nach Fertigstellung als Teil
des bestehenden Einkaufszentrums darstellen. Dies ist etwa an-
zunehmen, wenn ein selbstdndiger Bauantrag nicht zu einer iso-
lierten planungsrechtlichen Beurteilung des spateren Abschnitts
zwingt.

(3) GroBflachigkeit setzt die Baunutzungsverordnung — anders
als bei den iibrigen Tatbestdnden des § 11 Abs. 3 BauNVO - fiir
die Annahme eines Einkaufszentrums nicht voraus. MaB-
gebend ist vielmehr die Gesamtheit der Auswirkungen, die von
dem Vorhaben im Gegensatz zu einer bloBen Ansammlung von
Laden ausgehen. Kennzeichnend fiir ein Einkaufszentrum ist
die besondere Anziehungskraft auf Kunden, die durch den Ein-
druck eines ,,Zentrums* hervorgerufen wird. Ob diese Wirkung
von dem Vorhaben ausgeht, ist anhand des Standorts, des
Warenangebots und der Versorgungslage in der Gemeinde zu
bestimmen. Die GroBe des Vorhabens ist dabei nur eines von
mehreren Indizien.

(4) Einkaufszentren kénnen nicht {iber ein allgemein festgeleg-
tes Warenangebot definiert werden. Der Einordnung des Vor-
habens als Einkaufszentrum steht dabei grundsitzlich nicht die
Beschrankung auf wenige Warengruppen und eine geringe
Angebotsbreite, etwa durch den Ausschluss von Waren des tag-
lichen Bedarfs und Dienstleistungen, entgegen. Es kommt weni-
ger auf ein umfassendes Warenangebot als auf die raumliche
Konzentration von Einkaufsmoglichkeiten an. MafBgebend ist,
dass einzelne Betriebe aus der Sicht der Kunden als aufeinander
bezogen, als durch ein gemeinsames Konzept und durch Ko-
operation miteinander verbunden in Erscheinung treten.

(5) Zu den Einkaufszentren gehoren ebenfalls Factory-Outlet-
Center (FOC). Dem steht das regelmaBig beschrankte Sorti-
ment nicht entgegen. Factory-Outlet-Center sind einheitlich ge-
plante und errichtete bauliche Anlagen, in denen eine Vielzahl
von Marken von den Herstellern bzw. Konzessionéren in sepa-
raten Ladeneinheiten preisreduziert an Verbraucher verduBBert
werden.

(6) Einkaufszentren werden auch als Shopping Center oder
Malls bezeichnet. Mit diesem Namen geht héufig eine beson-
ders attraktive Gestaltung des FEinkaufszentrums (Uber-
dachung, Freizeitangebote, kurze Wege) einher, die auf inner-
stiddtische Atmosphire oder Erlebniseinkauf ausgerichtet sind.
Es ist im Einzelfall zu priifen, inwieweit diese Gesichtspunkte
besondere Auswirkungen auf ein Zentrum haben kénnen.

2. Grof¥fliachige Einzelhandelsbetriebe
(§ 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauNVO)

(1) GroBfliachige Einzelhandelsbetriebe sind in Abgrenzung
zum sonstigen Handel planungsrechtlich eine eigenstindige
Nutzungsart. Einzelhandelsbetriebe sind Betriebe, die aus-
schlieBlich oder tiberwiegend an Endverbraucher verkaufen,
das heil3t alle Arten von gewerblichen Verkaufsstellen vom klei-
nen Ladenlokal bis zum groB8en Warenhaus.

(2) Das Merkmal der GroBflachigkeit soll als eigenstdndige
Voraussetzung von vornherein solche Einzelhandelsbetriebe
und Laden ausklammern, die nach ihrer GroBe typischerweise
der wohnungsnahen Versorgung in den Baugebieten nach §§ 2
bis 6 BauNVO dienen (Nachbarschaftsliden mit begrenztem
Einzugsbereich). GroBflachigkeit beginnt daher oberhalb der
Schwelle, ab der Einzelhandelsbetriebe nicht mehr allein auf die
Nahversorgung ausgerichtet sind und daher bei typisierender
Betrachtung mit unerwiinschten stidtebaulichen oder raum-
ordnerischen Auswirkungen der GroBformen des Handels zu
rechnen ist. Diese Schwelle liegt bei 800 m? Verkaufsflache, was
einer Bruttogeschossflache von 1 200 m?2 entspricht.

(3) Auch Fachmirkte (siche Nummer 4) sind in aller Regel
grofflachige Einzelhandelsbetriebe.
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3. Sonstige grofiflichige Handelsbetriebe
(§ 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauNVO)

Sonstige grofflichige Handelsbetriebe sind Betriebe, die nicht
ausschlieBlich Einzelhandel betreiben, Einzelhandelsbetrieben
jedoch vergleichbar sind. GroBhandler fallen nicht unter den
Anwendungsbereich des § 11 Abs. 3 BauNVO. Sie zeichnen sich
dadurch aus, dass sie liberwiegend an Wiederverkdufer ver-
duBern oder iberwiegend gewerbliche Verbraucher beliefern
(§ 6 a Abs. 2 UWG). Handelsbetriebe im Sinne des § 11 Abs. 3
Satz 1 Nr. 3 BauNVO unterscheiden sich dadurch vom reinen
GroBhandel, dass ein bestimmter Anteil des Umsatzes (mehr
als 10 %) durch den Verkauf an Endverbraucher erzielt wird.
Anhaltspunkte dafiir, dass in erheblichem Umfang Einzelhan-
del betrieben werden soll, konnen sich aus dem Bauantrag er-
geben, wenn zum Beispiel die Sortimentsbreite, die Verkaufs-
flichengroBe und Anzahl der Stellplatze iiber das fiir den GroB-
handel tibliche MaB hinausgeht. Ein Handelsunternehmen, das
fir sich in Anspruch nimmt, ausschlieBlich GroBhandler zu
sein, hat durch geeignete Mafnahmen fiir die Einhaltung dieser
funktionalen Anforderungen zu sorgen.

4. Fachmirkte

(1) Fachmirkte sind in der Regel groBflachige Einzelhandels-
betriebe, die ein breites und oft auch tiefes Sortiment aus einem
Warenbereich (z. B. Bekleidungsfachmarkt, Schuhfachmarkt),
einem Bedarfsbereich (z. B. Sportfachmarkt, Baufachmarkt)
oder einem Zielgruppenbereich (z. B. M&bel- oder Haushalts-
warenfachmarkt fiir designorientierte Kunden) in iibersicht-
licher Warenprisentation bei tendenziell niedrigem bis mitt-
lerem Preisniveau anbieten. Die Verkaufsverfahren sind Selbst-
bedienung und Vorwahl, meist mit der Mdglichkeit einer fach-
lichen und sortimentsspezifischen Beratung auf Wunsch des
Kunden. Serviceorientierte Fachmérkte bieten neben dem
Warensortiment auch sortimentsbezogene oder selbstindig ver-
marktbare Dienstleistungen (z. B. Reisen, Versicherungen).
Discountorientierte Fachmirkte verzichten hiufig auf Bera-
tung und Dienstleistungen zugunsten niedriger Preise. Spezial-
fachméirkte bieten einen Teil des breiteren Fachmarktsorti-
ments an (z. B. Fliesen oder Holz). Unerwiinschte stadtebauli-
che Auswirkungen hingen bei Fachmirkten besonders von dem
Anteil der von ihnen angebotenen zentrenrelevanten Sorti-
mente ab. Bestimmte Warengruppen (Mobel, Baumaterialien,
Gartenbedarf) konnen ohne wesentliche Auswirkungen auf die
Nahversorgung auch auflerhalb der Zentren angeboten werden.

(2) Im Gegensatz dazu bieten Fachgeschifte regelmiBig auf
Verkaufsflachen unter 800 m? ein branchenspezifisches oder be-
darfsgruppenorientiertes Sortiment in groBer Auswahl sowie in
unterschiedlichen Qualitidten und Preislagen mit Bedienung und
erginzenden Dienstleistungen (z. B. Kundendienst) an. Bei
Spezialgeschiften beschriankt sich das Warenangebot auf den
Ausschnitt des Sortiments eines Fachgeschifts, es ist aber tiefer
gegliedert und soll typischerweise besonders hohen Auswahl-
anspriichen gentigen.

5. Sonstige Einzelhandelsbetriebe

Bei Einzelhandelsbetrieben unterhalb der Schwelle der GroB-
flachigkeit ist regelmdBig anzunehmen, dass von ihnen keine
wesentlichen Auswirkungen auf die Raumordnung oder die
stadtebauliche Entwicklung und Ordnung ausgehen. Unabhin-
gig davon konnen allerdings von solche Betrieben schidliche
Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche (§34 Abs. 3
BauGB) zu erwarten sein.

6. Geschossfliche

Die Geschossflache ist nach § 20 Abs. 3 Satz 1 BauNVO in der
Regel die Summe der jeweils nach den Aullenmalen bestimm-
ten Grundflachen aller Vollgeschosse. Dazu gehoren nach § 20
Abs. 6 Satz1 und Abs. 11 Satz 1 BauOBIn nicht die Keller-
geschosse. Im Bebauungsplan koénnen abweichende Berech-



nungsweisen festgesetzt werden (§ 20 Abs. 3 Satz 2 BauNVO).
Die Bauordnung Berlin vom 29. September 2005 (GVBL. S. 495)
geht von der Brutto-Grundfldche aus, die die gesamte Fldache
der Nutzungseinheit einschlieBlich der Umfassungseinheit be-
zeichnet (§ 2 Abs. 3 Satz 2 BauOBIn). In der Regel sind davon
auch die Kellergeschosse umfasst. Einzelhandelsbetriebe sind
baugenehmigungspflichtige Sonderbauten, wenn deren Ver-
kaufsrdume und LadenstraBen eine Brutto-Grundfliche von
insgesamt mehr als 800 m?2 haben (§ 2 Abs. 4 Nr. 4 BauOBIn).

7. Verkaufsfliche

(1) Die Verkaufsfliche umfasst alle zum Zwecke des Verkaufs
den Kunden zugénglichen Flichen, einschlieBlich der Génge,
Treppen, Kassenzonen, Standfldchen fiir Einrichtungsgegen-
stinde, Schaufenster und Freiflichen. In die Verkaufsfliche
sind alle Flachen einzubeziehen, die vom Kunden betreten wer-
den konnen oder die er — wie bei einer Fleischtheke mit Bedie-
nung durch Geschiftspersonal — einsehen, aber aus hygieni-
schen und anderen Griinden nicht betreten darf. Dazu gehort
auch der Bereich hinter den Kassen, in den die Kunden nach
Bezahlung der Waren gelangen. Auch fiir den Verkauf zugéng-
liche Lagerflichen gelten als Verkaufsfliche. Nicht zur Ver-
kaufsfliche gehoren dagegen die reinen Lagerflichen und ab-
getrennte Bereiche, in denen beispielsweise die Waren zubereitet
und portioniert werden.

(2) Fldchen in demselben Gebédude, auf denen unterschiedliche
Waren verkauft werden, sind unter bestimmten Bedingungen als
Teile eines einheitlichen Einzelhandelsbetriebs anzusehen und
sind damit bei der Berechnung der ,,GroBfliachigkeit* zu beriick-
sichtigen (sogenannte Funktionseinheit von Einzelhandels-
betrieben). Dies ist etwa fiir die Zusammenrechnung von bau-
technisch und in den Betriebsabldufen jeweils eigenstindigen
Backshops und eines Zeitschriftengeschifts in ein Lebensmittel-
geschéft anzunehmen, nicht dagegen fir die Zusammen-
rechnung eines Getrinkefachhandels mit einem Lebensmittel-
discounter in einem separaten Gebaude.

(3) Freiflaichen und Verkehrsflichen vor den Laden zédhlen zur
Verkaufsflache, soweit dort dauerhaft und nicht nur kurzfristig
Waren zum Verkauf angeboten werden. Als dauerhaft gilt
nach diesen Ausfithrungsvorschriften eine Nutzung, wenn die
Flachen liber Zeitraume, die zusammengerechnet mehr als 50 %
der Offnungszeiten eines Jahres ausmachen, zum Verkauf oder
der Ausstellung von Waren in Anspruch genommen werden.

8. Sortimente

Als Sortiment wird die Gesamtheit der von dem Handelsbetrieb
angebotenen Warenarten oder -sorten verstanden. Der typische
Charakter des Betriebs wird von seinem Kernsortiment (z. B.
Mobel; Nahrungsmittel, Getrinke usw.; Kleineisenwaren,
Werkzeuge, Bauartikel u. A.) bestimmt. Die Sortimentsbreite ist

die Vielfalt der angebotenen Warengruppen, die Sortimentstiefe
wird durch die Auswahl innerhalb der Warengruppen charakte-
risiert. Das Warenangebot besteht in der Regel aus dem der
Branche des Betriebes entsprechenden Hauptsortiment (Kern-
sortiment) und einer untergeordneten Menge zusétzlich angebo-
tener Artikel (Randsortiment).

9. Randsortimente

Das Randsortiment steht in einer Wechselbeziehung zum Kern-
sortiment. Das Randsortiment tritt zum Kernsortiment hinzu
und erginzt dieses mit Waren, die eine gewisse Beziehung und
Verwandtschaft mit denen des Kernsortiments haben. Zugleich
muss das Angebot des Randsortiments dem Kernsortiment in
seinem Umfang und seiner Bedeutung deutlich untergeordnet
sein. Randsortimente sind somit nur solche Warengruppen, die
einem bestimmten Kernsortiment (Hauptsortiment) sachlich
zugeordnet und hinsichtlich des Angebotsumfangs deutlich
untergeordnet sind. Nur unter Beachtung dieser Wechsel-
beziehung greift die Zuldssigkeit eines durch bestimmte Bran-
chenbezeichnungen gekennzeichneten Kernsortiments auch auf
das ihr zuzuordnende Randsortiment iiber.

10. Zentrenrelevante Sortimente

Zentrenrelevante Sortimente zeichnen sich insbesondere da-
durch aus, dass sie

— viele Besucher anziehen,

— einen geringen Flachenanspruch im Verhéltnis zur Wert-
schopfung haben,

— hédufig im Zusammenhang mit anderen Innenstadtnutzun-
gen nachgefragt werden und

— tiberwiegend ohne Pkw transportiert werden kdnnen.

Bei zentrenrelevanten Sortimenten sind negative Auswirkungen
auf die Zentrenstruktur zu erwarten, wenn sie iiberdimensio-
niert an nicht integrierten Standorten angeboten werden. Nah-
versorgungsvertragliche Sortimente sind vor allem die Waren
des tdglichen Bedarfs, insbesondere fiir die Grundversorgung
mit Lebensmitteln. Zentrenrelevant sind die in der ,,Sortiments-
liste” (Anhang I) unter Nummer 1 genannten Warengruppen.
Nummer 2 bezeichnet die nicht-zentrenrelevanten Sortimente.

11. Nahversorgungsrelevante Sortimente

Nahversorgungsrelevante Sortimente  (,,Sortimentsliste*,
Anhang I Nrl.1) sind zentrenrelevante Sortimente, die
dem tdglichen Bedarf dienen. Wegen des kurzfristigen Beschaf-
fungsrhythmus sollen diese Waren moglichst wohnortnah in
den zentralen Versorgungsbereichen, insbesondere den Nahver-
sorgungszentren, zur Verfiigung stehen.
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Anhang IV

Tab. 3: Zentrentypen — Qualitadtskriterien

Zentrenbereiche Hauptzentren Besondere Stadtteilzentren Stadtteilzentren Ortsteilzentren Wohngebietszentren
Offentliche Einrichtungen Regierungsfunktionen, Bezirksrathaus, Bezirksrathaus, Berufsschule, Benfsschule, Krankenhaus, Grundschule, Hauptschule, Kinder- | Grundschule, Kinderkrippe

Offentliche Verwaltung, Wirtschaftsverbinde, Arztehaus, Gymnasium, Realschule, Haupt- Gymnasium, Realschule, Haupt- garten

Wirtschaftsverbands, Benufsschule, Gymnasium, schule, Krankenhaus, Azighaus, schule, Schwimmbad

Universitat oder Fachhochschuls,
Berufsschule, Gymnagium

Realschule, Hauptschule

Schwimmbad, Sportplatz, Sporthalle

Kulturelles Angebot

Theater, Konzertsile, Kongress-
zentren, Museen, Bibliotheken

Klginkunstbihnen, Bibliothek, u.L).
Theater, Konzertsaal, Museum

Klginkunstbiihnen, Bibliothek, u.U.,
Museum.

Veranstalungsraume, Bibliothek

Kaum voranden

Kaum vorhanden

Dienstleistungsangebot

Reprasentative Firmenvertretungen,
vielseitiges Angebot an Bank-
héusern, Arztpraxen, Anwalts-
kanzlgien, etc.

Fimenvertretungen,
vielseitiges Angebot an Ban k-
hausern, Arztpraxen, Anwalts-
kanzleien, ete.

Mehrere Banken, Arztpraxen,
Anwaltskanzleien, etc.

Mehrere Banken, Arztpraxen,
Anwaltskanzleien, et

Post, maximal 2 Banken, Arzte

Sparkasse, Post

Freizeit- und Gastronomieangebot

Hotels, Restaurants, Cafés, Bistros,
Kinos, Bowlingbahn, Discotheken,
Fitness 5tudios

Hotels, Restaurants, Cafés, Bistros,
Kinog, Bowlingbahn, Fitness Studio,
Discathek

Restaurants, Cafés, Bistros, Kinos,
Fitness Studio

Restaurants/Cafés, Kino, Fitness
Studio

Restaurant/Stadtteilkneipe, Eisdiele

Eisdiele, Kneipe, Fitness-
Studio

Branchenmix - Einzelhandel

Vollstandiger Branchenmix

Anteil Nahrungs- und Genussmitel <
15%, Anteil Bekleidung > 40%
Hoher Filiglistenanteil

Hoher Anteil von JFlagstores®
Breites Angebot an Luxusgitern

Vollstdndiger Branchenmix

Anteil Nahrungs-und Genussmittel <
20%, Anteil Bekleidung 30-40%
Hoher Filialistenanteil

Angebot an Luxusgiitem

Unvollstandiges
Einzelhandelsangebot

Anteil Nahrungs- und Genussmittel
20-30%, Anteil Bekleidung 20-30%

Unvolistandiges

Einzelhandels angebot

Anteil Mahrungs- und Genussmittel
20-30%, Anteil Bekleidung 20-30%

Uberwiegend Nahversorgung
Anteil Nahmun gs- und Genussmittel
30-60%, Anteil Bekleidung < 30%

Reein
nahversorgungsorientiert
Anteil NUG 60 - 90%
Anteil < 20% Bekleidung

Einzelhandelsvertriebsformen Alle Vertriebsformen u, a, Alle Verriebsformen u, a, Shopping Center (1020000 m* VKF) | Shopping Center (< 10.000 m* VKF) | Verbrauchermarkte Supermarkte
Shopping Center (> 20,000 m* VKF) | Shopping Center (> 20.000 m* VKF) | Warenh&user Einkaufspassagen Supermérkte, Discounter Discounter
Urban Entertainment Center Urban Entertainmant Center SB-Warenhausar, Miedrigpreiskaufhduser Kleinteiliger Facheinzelhandel Kleinteiliger
\Warenhauser \Warenh&user Verbraucheméarkte SB-Warenhduser Facheinzelhandel
Facheinzelhandel Facheinzelhandel Filialisten, Fachmérkte, Discounter | Verbrauchermérkte
Filialisten Filialisten Facheinzelhandel Fachmérkte
Supemérkte, Discounter
Kleinteiliger Facheinzehandel
Angebotsqualitat Alle Preislagen Alle Preislagen Niedriges und mittleres Preisnivesu | Uberwisgend niedriges, Meist niedriges Preisniveau Auler Nahversorgungs-
Angebot fiir verschiedens Angebot fiir verschiedene Ziel- Zunghmend Texti- und Schuh- 2.T. mittleres Preisniveau Gennge Sortimentstiefe angebot kaum Einzelhan del
Zighyruppen gruppen discounter Zunehmend Nahversorger bzw,

Schuh- und Textildiscounter
Abnehmende Sortimentstisfe

Strakennetz Zentrale Lage im HauptstraBennetz | Zentrale Lage im Hauptstrallennetz | Guie Emeichbarkeit Gber eine Meist gute Ermeichbarkeit Giber eing | z.T. Lage abseits wichtiger 2.T.Lage jenseits wichtiger
bedsutende Hauptverkehrsachse bedeutends Hauptverkehrsachse Hauptverkehrsachsen Hauptverkehrsachse
Offentliche Verkehrsmittel Nationaler internationaler Bahnhof | Kreuzungsbareich von mehreren Schnelbahnhaltestelle, Schnellbahnhattestelle, Mehrere Bus- und/oder 2.T. nur mit dem Bus emeich-
Kreuzungsbereich von mehreren Schngllbahnlinign mehrere Bus- oder mehrere Bus- oder Strafienbahnverbindungen bar, evtl. U- ader S- oder

Schnelbahnlinien

Regionalbahnhof

StraRenbahnverbindungen

Strabenbahnverbindungen

Evt. Schnellbahnhaltestelle

Strallenbahnanschiuss

Orientierungswerte zur

| Elachenausstattuna

> ca. 100.000 m* VKF

> ca. 50.000 m* VKF

ca. 20 - 50.000 m* VKF

ca. 10 - 20.000 m* VKF

ca. 5- 10.000 m* VKF

< ca. 5.000 m? VKF




AnhangV

Ziele und Leitlinien des StEP Zentren Teil 1 und 2
(Auszug)

Dem ersten Teil des Stadtentwicklungsplans Zentren waren
zehn Ziele vorangestellt, die durch den Senat beschlossen wur-
den. Diese Ziele sind weiterhin giiltig (hier gekiirzt wieder-
gegeben):

1. Polyzentralitit erhalten, vorhandene Zentren stéirken

2. Den Verkaufsflichenzuwachs an der hierarchisch gestuften
Aufgabenteilung der Zentren orientieren

3. Einzelhandelsentwicklungen an falschen Standorten ver-
meiden

4. Fachmiirkte vorrangig in zentralen Lagen ansiedeln

5. Negative Auswirkungen von Fachmérkten an nicht integrier-
ten Standorten auf benachbarte Zentren begrenzen

6. Factory-Outlet-Center wie anderen grofflichigen Einzel-
handel beurteilen und mafistabgerecht in das Zentrengefiige
einbinden

7. Bei Waren zur Deckung des lingerfristigen Bedarfs Ansied-
lungsbegehren in zentralen Lagen den Vorzug geben

8. Die Erreichbarkeit der Zentren durch offentliche Verkehrs-
mittel und mit dem Auto gewihrleisten

9. Die Vertriglichkeit von Einzelhandelsagglomerationen an
Bahnhoéfen im Einzelfall priifen

10. Grofiflichige Einzelhandelsprojekte linderiibergreifend zwi-
schen Berlin und Brandenburg abstimmen

Dem zweiten Teil des Stadtentwicklungsplans (StEP Zentren
2020) liegen erginzend die folgenden Leitlinien zugrunde, die
zusammen mit dem beschlossenen Zentrenkonzept den Hand-
lungsrahmen beschreiben:

11. Berlin als Einkaufsstandort profilieren

... Der Vergleich der Zentralitatskennziffern mit anderen deut-
schen GroBstddten zeigt, dass hier ein erhebliches Wachstums-
potenzial besteht. Ansdtze liegen in einer starkeren Verbindung
von Einzelhandel und Freizeit, in der Aufwertung des Erschei-
nungsbildes der Zentren und ihrer 6ffentlichen Rdume ebenso
wie in der Angebotsdifferenzierung, Qualitdtsgestaltung und
Serviceorientierung. ... Rdumlich konzentriert sich die Profilie-
rung insbesondere auf die innere Stadt, und dort vor allem auf
die beiden Zentrumsbereiche Historische Mitte und City-West.

12. Entwicklungschancen wahrnehmen

... Die vorhandenen Zentren sollen durch Nutzung ihrer Fla-
chenpotenziale fiir neue Handels- und Freizeiteinrichtungen so-
wie durch unterstiitzende MaBnahmen stabilisiert und weiter-
entwickelt werden. Fiir Einrichtungen, die sich nachweislich
nicht in die Zentren integrieren lassen, werden neue Standorte
ermoglicht; dabei haben die Ziele der verbrauchernahen Versor-
gung der Bevolkerung, der vertrdglichen Integration in die
Stadtstruktur und der Vermeidung von Beeintrachtigungen des
Zentrengefiiges weiterhin eine hohe Prioritét.

13. Den Flichenzuwachs steuern

... Bei einem Bestand von ca. 4,1 Mio. m? Verkaufsflache ist bis
zum Jahr 2020 gesamtstiddtisch ein realer Zuwachs von per
Saldo etwa 400 000 bis 600 000 auf ca. 4,5 bis 4,7 Mio. m?
anzunehmen. ... Der hohe Anteil der Haushalte ohne eigenen
Pkw und die (unter-)durchschnittliche Kaufkraft in vielen
Stadtquartieren erfordern ein kleinteiliges Versorgungsnetz.
Dazu gehoren insbesondere die Ortsteilzentren und die Stand-
orte der Nahversorgung mit Giitern des taglichen Bedarfs. ...
Die Nahversorgungszentren sind jedoch nicht Gegenstand der

gesamtstadtischen Konzeption dieses Stadtentwicklungsplans,
ihre Entwicklung zu steuern ist in erster Linie Aufgabe der Be-
zirke.

14. Bestehende Zentren aufwerten

... MaBnahmen zur Zentrenstirkung, sollen insbesondere der
Funktions- und Qualitdtsverbesserung dienen. Eine wichtige
Zukunftsaufgabe liegt deshalb darin, durch Modernisierung,
Erginzung und Aufwertung dieser Zentren ihre Attraktivitit zu
steigern und ihre Funktion im Zentrengefiige zu sichern. ... Fiir
Zentren mit funktionalen und qualitativen Méngeln, insbeson-
dere fiir die Zentren mit dringendem Handlungsbedarf ... sind
deshalb — vorrangig durch die Bezirke — Aufwertungskonzepte
zu entwickeln, die auf die unterschiedlichen Nutzer- und Ziel-
gruppen und die jeweiligen Akteure und ihre Gestaltungsmog-
lichkeiten abgestimmt sind.

15. Grofiflichigen Einzelhandel und Freizeitangebote integrie-
ren

Die Stadtentwicklungsplanung muss auf die Verdnderungen im
Verbraucherverhalten reagieren und der anhaltenden Tendenz
zu groBflachigen Einzelhandelsformen Rechnung tragen. Die
Potenziale solcher Ansiedlungen sollen vorrangig fiir die
Stabilisierung und Aufwertung der stadtischen Zentren genutzt
werden. Dabei sind die im Zentrenatlas Berlin nachgewiesenen
Flachenpotenziale zu beriicksichtigen. ...

16. Komplementirstandorte entwickeln

Es gibt ... bestimmte Angebotsformen und Grofen, die nicht in
die gewachsenen Zentren integrierbar sind. Um dennoch die
damit verbundenen Entwicklungsimpulse zu nutzen und dem
Verbraucherverhalten und den Marktgegebenheiten Rechnung
zu tragen, stellt der StEP ... Komplementérstandorte fiir nicht-
zentrenrelevante Einzelhandels- und Freizeitvorhaben dar, die
nicht in vorhandene Zentren integrierbar sind. Derartige Vor-
haben sollen vorrangig auf die im Zentrenkonzept ... ausgewie-
senen Standorte fiir (qualifizierte) Fachmarktagglomerationen
(FMA) gelenkt werden.

17. Urbane Qualitiiten sichern

... Art, Umfang und stiadtebauliche Einbindung der Vorhaben
sind so auszugestalten, dass sie die Funktionsfdhigkeit der vor-
handenen Zentren nicht in Frage stellen und ggf. sinnvoll unter-
stiitzen. Bei Standorten auBlerhalb der stadtischen Zentren ist
eine eigenstindige stidtebauliche und architektonische Qualitét
anzustreben.

18. Einzelfallpriifungen durchfiihren

... Bei solchen Vorhaben ist deshalb in jedem Fall eine Einzel-
fallpriifung durchzufiihren. ...

Die in Abschnitt 3.7 (StEP Zentren 2020, S. 37) aufgefithrten
Priifschritte geben einen Anhaltspunkt fiir die bei der Einzel-
fallpriifung anzulegenden Kriterien.

19. GroBe der Bau- und Gartenmirkte sowie Mobelhduser
begrenzen

... Verschlechterung der verbrauchernahen Versorgung, eine
Zunahme des Individual-Verkehrsaufkommens sowie eine Ten-
denz zur Auflésung stadtischer Strukturen. Aus diesen Griin-
den sollen Bau- und Gartenfachméirkte auf eine Grofe von
15 000 m?2 BGF und Mobelhduser auf 40 000 m2 BGF begrenzt
werden. Im Rahmen der Einzelfallprifung kdnnen Ausnahmen
zugelassen werden, wenn damit andere wichtige Ziele erreicht
werden (Stadtebau, Denkmalpflege, etc).

20. Umsetzung der Ziele koordinieren

Die Steuerung der Einzelhandels-, Freizeit- und Zentrenent-
wicklung ist eine Querschnittsaufgabe mit vielen Beteiligten.
Neben den unterschiedlichen Verwaltungen stehen private
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Akteure, die ebenfalls in die Entwicklungsaufgabe einzubezie-
hen sind: Vertreter von Handel, Handwerk, Dienstleistungen,
Hotel- und Gaststittengewerbe, Verbdnde sowie die privaten
Haus- und Grundstiickseigentiimer. ... Dies gilt auch fiir die
Einzelfallpriifungen. ... Auch auf der Ebene der zwischen-
bezirklichen Zusammenarbeit und der Kooperation mit den
Umlandgemeinden ist kontinuierlich eine Verstindigung iiber
wesentliche Planungsgrundsitze erforderlich. Der frithzeitigen
Information liber anstehende Projekte sowie dem Monitoring
kommt dabei eine Schliisselrolle zu, um Fehlentwicklungen zu
vermeiden.
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Anhang VI

Tab. 4: Zentrenkonzept — Handlungsbedarf

Lfd |Bezirk Name des Zentrums |Zentren- |Zentrenein- FNP-Ande- |Handlungs|Dringlich- |Ausgewahlte Maknahmen zur Zentrenstirk ung
Mr typim stufung im rung erfor- | bedarf™) | keit
FNP*) StEP 2°) derlich?
1| Mitte: Alexanderplatz ZB Zentrumsbereich |Nein stw Hoch Umgestaliung des gesamizn Platzbereiches,
Mitte Ansiedlung eines Urban-E ntertzinment-Centers
2 Mitte Friedrichstralie ZB Zentumsbereich |Mein S Gering | Stidtebauliche Aufwertung des ndndlichen Abschnitts zwischen dem 5-Bahnhof und der Oranienburger Stratie,
Mitte Stirkung des kleinteiligen Freizeit- und Gastronomieangebots
3| Mitte Potsdamer Platz/ ZB Zentrumsbereich |Nein ] Gering kaum Handlungsbedarf
Leipziger Platz Mitte
4|Charotenburg = |Kudamm/ ZB Zentrumsbergich |Nein ow Mittel Modernisierung des Europa Centers,
Wilmersdor Tauentzienstralle Zoo Strkung des Einzelhandslsbesatzes auf der Nordseite der Tauentzienstralie
5|Charlotienburg = [Wilmersdorfer Stralke |ZB Zentrumshengich (Nein S:aw Mittel Aufwertung des Stralbenraums, Stadtgestakerische Malinahmen (z.B. Fassadensanigrung),
Wilmersdorf Zod Schaffung eines Magneten auf der Hihe der Schillerstralle
G| Mitte Millerstrafie HZ HZ Mein saw Mitte! Modemisierung der vorhandenen Einzelhandelsstrukturen,
Emyénzung durch klginteilige Freizeitangebote
T | Frigdrichshain- Frankfurter Allee HZ HZ Nein sw Mittel Aufwertung des Stralbenraumes, Stadigestatterische Malnahmen,
Kreuzbg./ Lchten- Stirkung der slidlichen Stalienssits
bg.
8|Spandau Altstadt Spandau HZ HZ Nein S:QWF  Mittel Weiterentwicklung der bestehenden Einzelhandelsstrukturen in der Altstadt, Sicherung der funktionalen Zusammenghdrigkeit von Altstadt und
Spandau-Arcaden, Starkung der Freizeitfunktionen in der Altstadt
9| Steglitz-Zehlend./ |Schiokstrale HZ HZ Mein saw Mitte! Modernisierung der bestehenden Warenhuser, Eménzung durch modeme Einzelhandelskon zepte, Eménzung des Freizeitangebots
Temp -Schiinebq. (ewtl, Urban Entertainment Center), bessere Stralienraumgestaltung unter Einbezighung der Fassaden
10| Neukdlin/ Kark-Marx-Strafie/ HZ HZ Nein su Gering/  |Umstrukturierungsmalinahmen zur Stiitzung der Strallenabschnitte zwischen dem Hemnannplatz und dem Hauptein kaufsbereich am Rathaus,
Friedrichsh.- Hemannplatz/ Mittz! sowie zwischen dem WOOLWORTH Warenhaus und dem S-Bahnhof Neukélin,
Kreuzbem Kottbusser Damm stadiebauliche Aufwertung des Hermannplatzes, Starkung der M arktfunk fon
11| Treptow - Bahnhofstrale HZ HZ Nein QWLF  |Mittel Aushau des Freizeit- und Gastronomieangebots in der Bahnhofstrale,
Képenick (Kipenick) Erweiterung und Aufwertung des Einzelhandelsangebots aullerhalb des Forum Kdpenick
12| Pankow Breite Strale/Bediner [HZ HZ Mein QWF Hach Stérkung des dffentlichen Raums um das Rathaus Center,
Strale bauliche Aufwertung der slidlichen Breten Stralie und der Berliner Strafie bis zum S/U-Bahnhof
13| Reinickendorf Gorkistralie/ HZ HZ Mein SF Gering Modemisierung des Tegel Centers und der Gorkistrale,
Berlinerstralie Stirkung der Berlingr Strafie als Bindeglied zwischen den Hallen am Borsigturm und dem gewachsenen Einkaufsbersich in der Gorkistralie
14| Mitte: Tumstrake S3TZb STZb Nein stQ Hoch Sanierung des Stadtteils, Modernisierung der Einzelhandelsstrukturen,
Stirkung der dffentlichen Funktionen
15(Pankow Schénhauser Alee  [STZb S§TZb Nein S5Qw  |Gering Weiterzntwicklung des Freizeit- und Einzelhandelsangebots,
attraktivere Gestaltung des StraBenraums
16| Steglitz — Zehlendorf Mitte 5TZb STZb Mein saw Mitte! Ausbau und Qualifizierung des Einzethand elsangebots
Zehlendorf
17| Tempehof- Tempehofer Damm  |STZb STZb Nein StUF Hoch Realisierung von Freizeit- und Einzelhandelsangeboten am Hafen Tempelhof(UEC maglich),
Schineberg Modernisierung und Sanierung des Abschnits zwischen Rathaus Tempelhof und Hafen
18|Pankow Berliner Allee S8TZb S§TZb Mein StUF Hoch Ansiedlung attrakfver Einzelhandelsstrukturen in der Berliner Allee,
ansonsten Gefahr Funktionsverust und ggf. Herabstufung 2u ginem Sonstigen Stadteilzentrum
19|Marzghn - Marzahner Promenade|STZb STZb Mein F:w Mitte! Realisierung des geplanten Shopping Centers an den Marzahner Promenaden, Baubeginn erfolgt
Hellersdorf
20|Lichtenberg Prerower Platz STZb STZb Nein Sw Mittel Erganzung des Freizeit- und Einzelhandelsangebotes zwischen dem Prerower Platz und dem S-Bahnhof
21|Marzahn - Helle Mitte 5TZb STZb Mein SF Mitte! Verbessenng der Funktionalitit, Kompletiierung des Zentrums
Hellersdorf
22| Mitte: Potsdamer Stralle 5TZs 8TZs Mein staw Mitte! Stérkung des Nahversorgungsangebotes
Nord
23| Mitte Badstrale/ STZs STZs Nein s Mittzl Starkung des Zusammenhangs zwischen dem Gesundbrunnen Center und der Fachmarktagglomeration Pankstralis
Pankstrale
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Lid |Bezirk Mame des Zentrums |Zentren- |Zentrenein- FNP-Ande- |Handlungs | Dringlich- | Ausgewahlte MaRnahmen zur Zentrenstirkung
Mr typim stufung im rung erfor- | bedarf™) | keit
FNP*) StEP 2°) derlich?
24| Pankow Greifswalder Stralle  |STZs STZs Nein 5 Mittel Stérkung der Angebotsstruk turen
25 |Frigdrichshain -  |Kottbuser Tor' 3TLs 3Ts Nein sStau Hoch Modemisierung bzw. Sanigrung der baulichen Strukturen am Kottbuser Tor fiir gingn groffiachigen Supemarkt zur Quartiersversargung
Kreuzherg Kottbuser Damm
26| Friedrichshain -  |Mehringdamm / STZs STZs Nein saw Haoch Ergénzung der Nahversorgungsstrukturen z. B. tiber einen Vierbrauc hemnarkt
Kreuzbery Hallesches Tor
27|Charotienbg. -  |westl, Kurflirstendamm [3TZs STZs Nein Saw Mittel Stabilisierung und Ausb au der Nahversorgungsstruktur
Wilmersdorf
28| Tempelhof — Kaiser-Wilh.Platz/ 5TZs §TZs Nein SFW Mittel Sanierung und stadtebauliche Aufwertung des Zentrenkems,
Schinebery Hauptstralle Ergénzung des Einzelhandels in den Randzonen durch einzelhandelse génzende Dienstleistungen
29| Neukiin Johannisthaler o012 STZs Ja (Im |8 (Gerning Anrgichenng der stidtischen Funktionen,
Chausses Verfahren) evil. Heraufstufung zum Stadttgilzentrum mit Versorgungsfunktion fiir den Siidraum Beding
30| Treptow - Bhf. Schiineweide 3TZs 3Tis Nein W Mitte! Schaffung eines in sich geschlossenen Staditeilzentums, Entwicklungserfordernis insbesondere zwischen Schnellerstraie und Spree
Kipenick (Schnellerstralie)
31|Reinickendorf Markisches Zentum  |STZs STZs Nein SW Mittel volistandige Ul}en:lachung sowie Modemisierung des Markischen Zentrums,
Erganzung durch Freizeitangebote (2 B. Bowling), Schaffung gines ausreichenden Parkplatzangebotes
32| Reinickendorf Kurt-Schumacher- 5TZs STZs Nein ] Gering Allenfalls Abrundung des Einzelhandels- und Dienstieistungsangebote
Platz
33|Marzahn - ElsterwerdaerPlatz  |STZs STZs Nein SF Mittel S diebauliche Amondierung des vorhandenen Zentrums im Zuge weiteran Wohnungsbaus,
Hellersdorf Nutzungsergénizung im Bereich Gastronomie und Dienstleistungen
34| Pankow Prenzlauer Allee (stdl. |OTZ aTz Nein QW F Mittel Stérkung der Nahversorgungsfunktion, ewvtl. Herabstufung zum Wohngebietszentrum
Bergich)
35|Friedrichshain -  |KarkManx-Allee QTZ"  |Wohngebiets- Nein Sty - Konzentraion suf die Nahversorgungsfunkion,
Kreuzber zentrum (im StEP In Folge der Aufwertung des Bereichs um den Ostbahnhof/drena zum Onrtsteilzentrum
nicht damgestelt)
36|Friedrichshain-  |Warschauer Strale  [OTZ™)  |Wohngebists- Nein Stu Konzentration auf die Nahversorgungsfunk fon
Kreuzberg zentrum (im StEP In Folge der Aufwertung des Bereichs um den Ostbahnhofifirena zum Ortsteilzentrum
nicht dargestealt)
37|Chardotienburg - | Theodor-Heuss-Platz/ [STZs Q1Z Ja S Gering kaum Handlungsbed arf
Wilmersdorf Reichsstralie
38| Spandau Siemensstadt STis aTz Ja stQ Hach Modemisierung der Siemensstadtpassage
39|Spandau Heerstralbe West o012 aTz Nein StQF Haoch Modemisierung des Einkaufszentrums in der Obstallee mit den Schwerpunkten Nah- und Stadtteilversorgung
{Obstalles)
40|Spandau Falkenhagener Feld  |OTZ QTZ Nein s Gering Weiterentwicklung der Nahversorgungsfunktionen
41|Spandau Kladow Q12 QT2 Nein 5 Gering kaum Handlungsbedanf
42| Spandau Wasserstadt o012 aTz Nein 3 Gering Ausbau des Nahversorgungsangebots
Oberhavel (Maselake)
43|Spandau Wilhelmstadt o1z aTz Nein Stau Hoch Starkung der drfiichen Versorgungsfunktionen, stadtebauliche und gestalterische Aufwertungsmalinahmen,
Spandau. attraktivere Gestaltung des StraBenraumes
44|Charotienbung - |Berliner Stralte/ S5TZs QT Ja Sw Mittel Schaffung geekyneter Verkaufsfichen fir ein modemes innerstadtisches Nahversorgungsangebot
Wilmersdorf Uhlandstrake
45|Charotienburg — |Breite Strale/ Berkaer (0TZ aTz Nein saw Gering Stérkere Differenzierung des Einzelhandels gegendber den benachbarten grofifidchigen Supemmirkten
Wilmersdorf Stralle Maodernisierung der Einzelhandelsstrukturen
45| Steglitz - Mexiko-Platz 012 o) Nein L] Gering kaum Handlungsbedarf
Zehlendorf
47| Steglitz - Wannsee o012 aTz Nein 5 Gering kaum Handlungsbedarf

Zehlendorf
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Lfd |Bezirk Mame des Zentrums |Zentren- |Zentrenein- FNP-Ande- [Handlungs |Dringlich- |Ausgewshlte Maknahmen zur Zentrenstirkung
Nr typim stufung im rung erfor- |bedarf™) |keit
FNF*) StEP 2°) derlich?
48| Steglitz Kranoldplatz 012 otz Nein 3.Q Mittel Stérkung der Nahversorgungsfunktion
Zehlendorf Aufwertung des Bahnhofsvorplatzes
49| Steglitz - Leonorenstralie 0Tz o1z Mein 5 Gering kaum Handlungsbedarf
Zehlendorf
50| Steglitz - Drakestrafie 0Tz o1z Mein 5 (Gering Ergénzung des Gastronomie angebots
Zehlendorf
51| Tempelhof Mariendorfer Damm  |OTZ o1z Mein StQWLU  [Hoch Stérkung der Nahversom ungsfunktion
Schineberg (Alt Mariendorf)
52| Tempelhof - Bahnhofstralie 01z aTZ Nein 3 Gering kaum Handlungsbedarf
Schineberg (Lichtenrade)
53| Tempelhof - Hildburghauser Strafie |OTZ o1z Nein Stu Mittel Gefahr Funktionsverlust
Schineben bei weitersr Ansigdlung von Fachmarkten am S-Bhf. Buckower Chaussee evtl. Herabstufung zum Wohngebietsz entrum
54| Neukglin Alt Rudow 0Tz o1z Mein 5 Gering kaum Handlungsbedarf
55 |MNeukglin Hemannstralle 0127 |OTZ Nein StUF och Konzentration auf Nahversorgungsfunktion
56 |Neukdlin Wutzky-Allee 0TZ oTZ Nein StF Hoch Sicherung der Nahversorgungsstruktur
57| Treptow — Baumschulenstrale |OTZ o1z Mein 5.0 Mittel Handlungsbedarf bei der Aufwertung des dffentlichen Raumes,
Kiipenick qualitative Verbesserung des Angebots
58| Treptow - Sinusstrafe oTZ o1z Nein StU Hoch Stérkung der Zentrenfunkionen
Kdpenick
59| Treptow - Dérpfeldstralie 0TZ oTZ Nein 3aw Mittel Verbesserung der Angebotsstrukturen = insbes. am SBhf. Adlershof,
Kdpenick Rudower Chaussee stadtebauliche Gestaltung des Zentrenbereichs
60| Treptow - Elsenstralte (Am 0127 |0TZ Nein S (Gering kaum Handlungsbedarf
Kapenick Treptower Park)
61| Treptow - Altglienicke oTZ o1z Nein 5 Gering kaum Handlungsbedarf
Kdpenick
62 | Treptow Bélschestrale 0TZ o1z Mein 5 Gering kaum Handlungsbedarf,
Kdpenick Ausbau des Gastronomie- und Freizeitangebots
63| Treptow - Wilhelminenhof/ 0TZs o1z Mein st och Sanierung des Stadtteils,
Kapenick Edisonstralie Umstrukturigrung zu einem staker durch Dienstleistungen gepragten Zentrum
64| Treptow - Alt Kéipenick ZuHZ oTZ Ja SF Mitted Ausbau des touristischen Potentials und des entsprechenden Nischenangebots im Einzelhandel
Kdpenick Bhfstr
65| Lichtenberg Anton Saefkow Platz |OTZ o1z Nein stu Hoch Stérkung der drfichen Versogungsfunktion des Zentrums
66| Lichtenber Treskowalee 0Tz o1z Mein s.aw Mitte! Stabilisierung der Mahversorgungsfunktion, Gestaltung des Zentumsbereiches im Bahnhofsumfeld
67 | Lichtenbem Weitlingstrale/ 5Tis o1z nein S.QF Mittl Handlungsbedarf im Bahnhofsumizld
Bahnhof Lichtenberg
68| Lichtenbem Am Tierpark 0Tz o1z Mein 5 (Gering kaum Handlungsbedarf
63| Pankow Karow 01z otz Nein 3 Gering kaum Handlungsbedarf
70| Pankow Mal:how STis nein Entfalt, da Stadterweiterung nicht mehr vorgesehen, FNP-Enderung im Verfahren
71|Pankow Blankenburg 0Tz o1z Mein 5 Gering kaum Handlungsbedarf
72|Pankow Wittbergstrafie/ Buch |OTZ otz Mein stQw Hog Schaffung eines homogenen - in sich geschlossenen - Zentrums
73| Pankow Buchholz/ Hauptstralie | OTZ o1z Nein QGWF Hach Ansiedlung von Einzelhand elsfunktionen an der Hauptstralie,
Schaffung eines erkennbaren Zentrums
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Lfd |Bezirk Name des Zentrums |Zentren- |Zentrenein- FNP-fnde- |Handlungs | Dringlich- | Ausgewhlte MaRnahmen zur Zentrenstirkung
Nr typim stufung im rung erfor- (bedarf™) | keit
FNF") StEP 2%) derlich?
74| Reinickendorf Frohnau o012 aTz Nein 5 Gering kaurm Handlungsbedarf
T5|Reinickendorf Hemsdorf QT1Z QTZ Nein 3 Gering kaum Handlungsbedarf
76| Reinickendorf Residenzstrale STZs aTz Ja Stau Mitte! Stiitzung des Haupteinkaufsbereichs zwischen den beiden U-B ahnstationen
77| Reinickendorf S-Bahnhof Wittenau |OTZ aTz Nein SUF Mittel Funktionsstarkung des B ereichs awischen dem S-Bahnhof Wittenau und der U-Bahnstation
78| Reinickendorf Heiligensee o012 aTz Nein 5 Gering K.aum Han diungsbedarf
79|Marzahn - Havemannstralfie aTz QT2 Nein StU Gering Veresserung der Funktionalitét des Zentrums
Hellersdorf
80| Marzahn - Helene-WeigelPlatz  |0TZ aTz Nein 5 Gering kaurm Handlungsbedarf
Hellersdorf
81|Marzahn - Mehrower Allee 012 aTZ Nein SIUF Mittel Optimigrung der Fldchen fiir den Einzelhandel oder fiir Dienstleistungsunternehmen
Hellersdorf in den Immobilien des alten Zentrums
82|Lichtenber - Landsberger Allee a1z QT2 Mein W Mittel Meugestattung und Weite rentwicklung im Zusammenhang mit geplanter Fachmarkizniwicklung
Hohenschéinhsn.
83| Lichten berg - Hauptstrafe/ - o1z Ja SF Mittel Gestattung des dffentichen Raumes im Zentrum,
Hohenschénhsn. [Konrad-Wolf-Strafie Verbesserung der Biirgersteige
84|Marzahn - Mahlsderf QTZ Q1Z Nein QW Mittel Aufwertungsbedarf im Bahnhofsbergich und im &ffentl. Raum
Hellersdorf (Hinower Strale)
85| Marzahn — Mahilsdorf-Siid/ o1z aTz Nein SawW Mitte! Emgénzung der Zentrenfunktionen
Hellersdorf Hultschiner Camm
86|Marzahn - Spree-Center o012 aTz Nein 3 Gering kaurm Handlungsbedarf
Hellersdorf
87 |Friedrichshain - | Ostbahnhof QTZ=™  |0TZ Nein s Mittel Ubernshme der Funktionen sines Ontsteilzentrums bei gleichzsitiger Herabstufung
Kreuzbemy der Oristeilzentren K ard-Marx-Allee und Warschauer Stralle zu Wohngebietszentren

*} Zentrenbezeichnug It. StEP und FNP
ZB:  Zentrumshereich (Historische Mitte und City West)
HZ . Hauptzentren
STZb . Besondere Stadtteilzentren
5TZs: Sonstige Stadtteilzentren
OTZ : Onsteilzentren

***) Innerhalb des S-Bahn-Rings werden im FNP keine Ortsteilzentren dargestalt

**) Abkiirzungen

F : Funktionalitdtsverbesserung: Malnahmen zur Vermeidung eines Auseinanderbrechens des Zentrenbereichs

sowie zur Verbesserung des Zentrenzusammenspiels.

Q :Qualifizierung; Verbessenng der Angebotsqualitét beim Einzelhandel,

S : Zentrenfun ktion stabil.

5t: Stitzungsbedarf; (z.B. Neuregelung des Strafienverkehrs, Stadtebauliche Malinahmen).
Ohne Stitzungsmalinzhmen besteht die Gefahr eines Funktionsverlustes des Zentrums.

U Umstrukturienung: Meuausrichtung des Einzelhandels hinsichtich der Angebotssruktur,
Umnutzung von leerdallenden Einzelhand elsfiichen (z.B. Dienstisistungen, Biiros),

W : Weiterentwicklung: Weiterentwicklung baw. Ergénzung der vorhandenen Strukturen (Handels- und/oder Freizeitnuizungen)



Anhang VII

Orientierungswerte zur Entwicklung der Verkaufsflichen nach Bezirken und Zentrentypen in Quadratmetern

Ifd. Bezirk/ Zentren Bestand 2003 Entwicklungskorridor Bemerkungen
Mr. (FfH 07.04,.2004, ca. bis 2020 (ca. m*
m* Verkaufsflache) Verkaufsflache)
01 Mitte 580.000 740.000 - 780.000 Zuwachs: ca. 160.000 — 200.000 m?
davon:
Zentrumsbereich Historische Mitte 127.000 220.000 — 260.000 Gesamizpielraum bis zu 350,000 m?
dawvon: Alexanderplatz 50.000 115.000 — 130000
Friedrichstralte 41.000 60.000 - 70.000
FPatsdamer -/ Leipziger Platz 36.000 45000 - &0.000
Hauptzentren
Millersiralke 43.000 50.000 - 55.000
Besondere Stadtteilzentren
Turmsfrale 21.000 30.000 - 35.000
Stadtteilzentren
Badstiralle 34.000 35.000 - 40.000 Chne FMA& Pankstralie
Potsdamer Strafte Mord 7.000 8.000- 10.000 Chne FMA Genthinsr Str.
Zwischensumme Zentren: 232.000 343.000 - 400.000 Zuwachs: ca. 110.000 - 170.000
Fachmarktagglomerationen (FMA)
Pankstralle 35.000 Im Einzelfall zu prufen ) Umfang und Sertimentssiruktur sind
1 zenfrenverfraglich zu
Genthiner Stralte 32.000 Im Einzelfall zu prifen ) entwickeln
Zwischensumme FMA 71.000 Keine Angaben (k. A.)
Erlauterungen:
Antezil Zentren SIEP an Gesamiverkaufsflache % ca. 40 % ca. 48 %-51%
Anteil FMA/Mahversergungs-MWohngebietszentren/ ca. 60 % ca 52% -49%
Sfreulagen an Gesamtverkaufsflachs in %
Werkaufeflachenausstatiung m* VKFEW ca. 1,80 232-245 Basis: Bevilkerungsprognose Berlin 2002 bis
2020 (Senatzverwaltung fir Stadtentwicklung)
Ifd. Bezirk/ Zentren Bestand 2003 Entwicklungskorrider Bemerkungen
Hr. (FfH 07.04.2004 ca.  bis 2020 (ca. m*
m* Verkaufsflache) Verkaufsflache)
02 Friedrichshain — Kreuzberg 277.000 320.000 - 340.000 Zuwachs: ca. 40.000 — 60.000 m?
davon:
Hauptzentren
Frankfurter Allee {einschl. Ringeenter [} 20.000 20.000 - 25.000 Zum Hauptzentrum Frankfurier &llee gehart
auch das Ringcenter Il {ca.. 20,000 m?), im
osflich angrenzenden Gezirk Lichienberg; das
HZ hat insg. somit einen Bestand von ca.
40.000 und sinen Entwicklungskorridor auf ca.
55.000 — 65.000 m=.
Hermannglatz/Kotibusser Damm — als Teil des HZ Karl- 50.000 50.000 - 55.000 Sehdrt zum Haupizentrum Karl-Marx-Str/
Marx-StriHermannplatz/Kottbusser Damm HermannplatzfKottbusser Damm, das sich
uberwiegend im. Bezirk Neukolln befindet
Stadtteilzentren
Kotthusser Tor/Kottbusser Damm 9.000 5.000- 12000
Mehringdamm/iHallesches Tor 8.000 8.000- 10.000
Ortsteilzentren
Ostbahnhof 26.000 55.000 - &0.000 Umfang der Verkaufsflachenent-wicklung
resultiert aus dem Bestand und der
besonderen Freizeitfunkiion im Sereich der
Arena
Zwischensumme Zentren 113.000 142.000 - 162.000 Zuwachs: ca. 30.000 — 50.000 m*
Erlduterungen:
Anteil Zentren StEF an Gesamiverkaufsflache in % 41% 44% - 48%
Anteil FMAJ Mahversorgungs-MWohngebistzzentren/ 29% 26% - 532%
Sftreulagen an Gesamtverkaufsflache in %
Werkaufsflachenausstattung m* VEKFIEW ca. 1,08 1,20 -1,37 Basis: Bevilkerungsprognose Berlin 2002 bis

2020 {Senatsverwaliung fur Stadtentwicklung)
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Ifd. Bezirk/ Zentren

Bestand 2003

Entwicklungskorrider

Bemerkungen

Hr. (FfH 07.04.2004, ca. bis 2020 (ca. m*
m* Verkaufsflache) Verkaufsflache)

03 Pankow 316.000 400.000 - 430.000 Zuwachs: ca. 80.000 — 110.000 m?
dawvon:
Hauptzentren
Breite Strale/Berliner Stralle 22.000 50.000- £0.000
Besondere Stadtteilzentren
Schonhauser Alles 25.000 300000 - 35000
Berliner Allee 12.000 14.000 - 16.000
Stadtteilzentren
Greifzwalder Straile 13.500 12.000- 15.000
Ortsteilzentren
Wilthergstrale/Buch 4.000 10,000 - 12.000
Karow 2500 2500- 5000
Blankenburg 2.000 2.000-  3.000
Buchholz/Hauptstralie 3.000 2.000 - 5.000
Prenzlauer Allee (s0dl. Bereich) 2.500 2.500- 4000
Zwischensumme Zentren 8§6.000 126.000 — 155.000 Zuwachs: ca. 40.000 - 70.000 m*
Fachmarktagglomerationen
Eldenaer Strale/Storkower Stalle 33.000 Im Einzelfall zu prifen ) Umfang und Sortimentssiruktur sind
Rangierbahnhof Pankow - Im Einzelfall zu prifen ) zentrenverirdglich zu entwickeln
Zwischensumme FMA 33.000 k. A.
Erlauterungen
Anteil Zentren StEP an Gesamiverkaufsflache in % ca. 27 % ca. 32 % - 37 %
Anteil FMAJ Mahversorgungs-# ohngebistszeniren/ ca 73 % ca BB % -63%
Sftreulagen an Gesamtverkaufsflache in %
Werkaufsflachenausstatiung m* VKFIEW ca. 0,91 ca 1,12-1.20 EBasis: Bevilkerungsprognose Berlin 2002 his

2020 {Senatsverwaliung fur Stadtentwicklung)

Ifd. Bezirk/ Zentren
Mr.

Bestand 2003
(FfH 07.04.2004, ca.
m* Verkaufsflache)

Entwicklungskorridor
bis 2020 (ca. m*
Verkaufsflache)

Bemerkungen

04 Charlottenburg - Wilmersdorf 536.000 580.000 - 600.000 Zuwachs: ca, 40,000 - 60.000 m?*

davon:

Zentrumshereich City-West 205.000 230.000 — 250000 Teiloersich im Bezirk Tempelhof-Schonekerg
—ca. 77.000 m* (u. a. KaDeWe, P&C).
Insgesamt betragt in der City-\West somit der
Bestand ca. 282.000 m* und der
Entwicklungskorrider ca. 310.000 — 230.000

davon: Zoo, Ku'damm, Tauentziensiralie 143.000 160.000 - 170.000

Wilmersdorfer Strafie 62.000 70.000- &0.000

Stadtteilzentren

Westlicher Kurfirstendamm 25.000 25.000- 26.000

Ortsteilzentren

Theodor-Heuss-FPlatz/Reichsstralie 4.500 4.500 } Qualifizierung und

Berliner Straltel Uhlandstrale 8.000 B8.000 1 Modemisierung weit-

Breite Strallel Berkaer Stralle 4.000 4.000 J gehend im Bestand

Zwischensumme Zentren 246.500 271.500 — 292.500 Zuwachs: ca, 30,000 - 50.000 m?*

Fachmarktagglomerationen

Franklinstraie 11.500 Im Einzelfall zu prufen  Umfang und Sortimentsstruktur sind
zentrenverirdglich zu entwickeln

Erlauterungen

Anteil Zentren StEP an Gesamiverkaufsflache in % ca. 46 % ca. 47 % - 49 %

Anteil FMAS Nahversorgungs-/Wohngebistazentiren/ ca. 54 % ca S3%-51%

Sfreulagen an Gesamtverkaufsflache in %

Verkaufsflachenausstatiung m* VKFIEW ca. 1,70 ca. 1,685-1,92 Basis: Bevilkerungsprognose Berlin 2002 bis

2020 (Senatzverwaliung fir Stadtentwicklung)
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Ifd. Bezirk/ Zentren Bestand 2003 Entwicklungskorridor Bemerkungen
Mr. (FfH 07.04.2004, ca.  bis 2020 (ca. m*
m* Verkaufsfliche) Verkaufsflache)
05 Spandau 276,000 320,000 - 340.000 Zuwachs: ca. 40.000 - 60.000 m?
davon:
Hauptzentren
Altstadt Spandau 61.000 70.000 - 75.000
Ortsteilzentren
Siemensstadt 10.500 10.500 ) Qualifizierung und
Wilhelmstadt Spandau 10.000 10.000 ) Medemisierung
Falkenhagensr Feld c.000 £.000 1} weitgehend im
Kladow 3,500 3.500 } Bestand
Heerstrale West (Obsiallee) 5.500 §.000- T.000
Wasserstadt Oberhavel (Maselake) 2.000 5.000 - 10.000 Entzpr. Einwochnerentwicklung
Zwischensumme Zentren 97.500 110,000 - 121.000 Zuwachs: ca. 10.000 - 20.000m*
Fachmarktagglomerationen
Am Juliugturm 12.000 10.000 - 13.000 Keine Erweiterung; Orientierung auf lang-
fristigen Ruckbau zenirenrelev. Sortimente
Gewerbehof 19 - 21 32.000 70.000 - 75.000 )
(Ansiedlung weiterer ) Umfang und Sortimentsstruktur sind
FM im Einzelfall prifen} ) zenirenverfraglich zu entwickein
Brunsbutiler Damm — Ost (Getl. Nauener Str. — kein EpBE) o Im Einzelfall zu prifen )
Zwischensumme FMA 45.000 k. A.
Erlduterungen
Anteil Zentren SIEP an Gesamiverkaufsflache in % ca. 35 % ca. 34 %-26%
Anteil FMAS Nahverscrgungs-WWohngebistszeniren/ ca. 85 % ca B7 % - B4 %
Streulagen an Gesamtverkaufsflache in %
‘erkaufsflachenausstattung m® VKFEW ca. 1,22 ca. 1,28 -147 Basiz: Bevilkerungsprognose Berlin 2002 bis
2020 (Senatzverwaltung fur Stadtentwicklung)
Ifd. Bezirk! Zentren Bestand 2003 Entwicklungskerridor Bemerkungen
Nr. (FfH 07.04.2004, ca. bis 2020 (ca. m?

m* Verkaufsflache)

Verkaufsflache)

06 Steglitz-Zehlendorf 295.000 350,000 — 370.000 Zuwachs: ca. 60.000 — 80.000 m?*
davon:
Hauptzentren
Schlofstraie 103.000 130.000 - 150.000
Besondere Stadtteilzentren
Zehlendorf Mitte 19.000 24000- 26.000
Ortsteilzentren
Krancldplatz (Lichterfelde Ost) 4.500 4.500 )]
Lzonorenstralle (Lankwitz) 4500 4.500 } Modemisisrung/Qualifizierung
Drakestraiie (Lichtsrfelde West) 5.000 5.000 }weitgehend im Sestand
Wannsee 4.000 4.000 )]
Mexikoplatz 1.000 1.000 )]
Zwischensumme Zentren 141.000 173.000 - 195.000 Zuwachs: ca. 30,000 - 50.000 m*
Fachmarktagglomerationen
Goerzalles 133/222 (keins EpB Flache) 25.000 Im Einzelfall zu prifen  Umfang und Sortimentsstruktur sind
zentrenverfraglich zu entwickeln
Erlauterungen
Anteil Zentren S1EP an Gesamiverkaufsflache in % ca. 48 % ca 49% - 52 %
Anteil FMAS Mahversorgungs-/Wohngebistezentren/ ca. 52 % ca. 51% - 48 %
Sftreulagen an Gesamtverkaufsflache in %
‘Verkaufsflachenausstatiung m* VKFIEW ca. 1,02 ca 122-1728 Basis: Bevilkerungsprognose Berlin 2002 bis

2020 (Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung)
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Ifd. Bezirk/ Zentren
Nr.

Bestand 2003
(FfH 07.04.2004, ca.
m* Verkaufsflache)

Entwicklungskeorrider
bis 2020 (ca. m?
Verkaufsflache)

Bemerkungen

Nr.

(FfH 07.04.2004, ca.
m? Verkaufsflache)

bis 2020 (ca. m?
Verkaufsflache)

07 Tempelhof-Schéneberg 465.000 550,000 — 560,000 Zuwachs :ca. 90.000 — 100.000 m*
davon:
Zentrumsbereich City-West T7.000 T7.000 Ist Teilbereich der City-West, die sich
{Bereich um den Wittenberg Platz, mit KaDeWe und (Entwicklung weit- schwerpunkimaiig im Bezirk Charlottenburg-
P&C) gehend im Bestand) Wilmersdorf befindeat
Besondere Stadtteilzentren
Tempelhofer Damm 26500 40.000 - 5S0.000
Stadtteilzentren
Kaiser-Wilhelm-Platz/Hauptstralle 17.500 20.000- 25000
Ortsteilzentren
Mariendorfer Damm (im FMP Alt-Mariendorf) 9.000 9.000 } Qualifizierung und
Hildburghauser Stralle 5.500 5.500 1 Modemisierung
Bahnhefstralie {Lichtenrade) E.500 6.500 } weitgehend im Bestand
Zwischensumme Zentren 142.000 158.000 - 173.000 Zuwachs: ca. 20.000 - 30.000 m?
Fachmarktagglomerationen
Alboinsfrale/RAW 45 000 45.000 } Ansiedlung weiterer FM im Einzelfall zu
1 priafen; Umfang und Sortimenis-
) strukfur sind zentrenvertraglich
Sidkreuz/Radrennbahn - Im Einzelfall zu priffen ) zu enfwickeln
Zwischensumme FMA 45.000 k. A.
Erlauterungen
Anteil Zentren StEP an Gesamiverkaufsflache in % ca. 31 % ca. 29 % - 31 %
Anteil FMAS Nahversorgungs-/Wohngebistszeniren/ ca. 589% ca 71%-69%
Streulagen an Gezamtverkaufsflache in %
Verkaufsflachenausstatiung m* VKFIEW ca. 1,38 ca 165- 163 Basis: Bevilkerungsprognose Berlin 2002 bis
2020 (Senatzverwaliung fir Stadtentwicklung
Ifd. Bezirk/ Zentren Bestand 2003 Entwicklungskeorridor Bemerkungen

08 Neukdlin 351.000 370.000 - 390.000 Zuwachs: ca, 20.000 — 40.000 m*

davon:

Hauptzentren

Karl-Marx-Stralfe/Hermannplatz/Kottbusser Damm 79.000 50.000 - S0.000 Der Bersich Hermannplatz! Kottbusser Damm
(ca. 30.000 m* VKF) befindet sich im Bezirk
Friedrichshain-Kreuzberg; insg. befragt somit
der Bestand im HZ ca. 128.000 und der
Entwicklungs-korridor ca. 130.000 - 145.000
me

Stadtteilzentren

Johannisthaler Chaussee (Gropiuspassagen) 75.000 75.000 - 75.000

Ortsteilzentren

Hermannstralls 8.000 8.000 } Qualifizierung und

Alt-Rudow 4.500 4.500 1 Modemisisrung weitgehend

Wutzkyallee 2.000 2.000 Jim Bestand

Zwischensumme Zentren 168.500 169.500 - 179.500 Zuwachs: ca. 1.000 - 10.000 m*

Fachmarktagglomerationen

Lahnstralte (M 2 Flache im FNP u. Baumarktflache - 13.000 Im Einzelfall zu prifen Umfang und Sertimentsstruktur sind

keing EpB-Flache) zentrenveriraglich zu entwickeln

Erlduterungen

Anteil Zentren StEP an Gesamiverkaufsflache in % ca. 48 % ca. 45 % - 45 %

Anteil FMAJ Mahversorgungs-/Wohngebistszeniren/ ca 52 % ca. 55 % -55%

Sfreulagen an Gesamtverkaufsflache in %

Verkaufsflachenausstatiung m* VKFIEW ca 1,14 ca. 125-131 Basis: Bevilkerungsprognose Berlin 2002 bis

2020 (Senatsverwaliung fir Stadtentwicklung)
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Ifd. Bezirk/ Zentren Bestand 2003 Entwicklungskorridor Bemerkungen
Mr. (FfH 07.04.2004, ca.  bis 2020 (ca. m*
m* Verkaufsflache) Verkaufsflache)
09 Treptow-Kopenick 229,000 280,000 - 310.000 Zuwachs: ca. 50.000 - 80.000
davon:
Hauptzentren
SBahnhofstralie {Oristeil Képenick) 259.000 45.000- 50.000
Stadtteilzentren
Bahnhof Schineweids 17.000 33..000- 35.000 Ohne FMA Schnellerstraie
Ortsteilzentren
Alt Képenick 1.500 2000- 3.000
Siriusstralie 4.000 5.000- 10.000
Darpfeldstrafe/Rudower Chausses 7.500 9.000 - 14.000 Entwicklung um den S-Bhf. Adlershof
Balschestralle 5.000 5.000 ) Qualifizierung und
Wilhelminenhof-{Edizonstralie 3.000 3.000 ) Modemisierung
Saumschulenstralle 4500 4.500 Jweitgehend im
Altglisnicke 2.000 2.000 ) Bestand
Elsenstralie (Am Treptower Park} 17.000 17.000 ¥
Zwischensumme Zentren 90.500 125.500 — 144.500 Zuwachs: ca. 40.000 - 50.000 m*

Fachmarktagglomerationen

Schnellerstrakie Im Einzelfall zu prifen  jJUmfang und Sortimentsstruktur sind

Grinbergalles 15.000 Im Einzelfall zu prifen ) zenirenveriraglich zu entwickeln
Friedrichshagenser Stralle 13.500 Im Einzelfall zu prifen )

Zwischensumme FMA 45.000 k. A.

Erlduterungen

Anteil Zentren StEF an Gesamiverkaufsflache in % ca. 40 % ca 453 % - 47 %

Anteil FMAS Hahversorgungs-fWohngebistszentren/ ca. 60 % ca. 55% -53%

Streulagen an Gesamtverkaufsflache in %

Verkaufsflachenausstatiung m* VKFIEW ca. 0,98 ca. 1,17- 1,2% Basis: Bevilkerungsprognose Berlin 2002 bis
2020 (Senatsverwaliung fir Stadtentwicklung)

Ifd. Bezirk/ Zentren Bestand 2003 Entwicklungskorridor Bemerkungen
Mr. (FfH 07.04,2004, ca. bis 2020 (ca. m*
m* Verkaufsflache) Verkaufsflache)
10 Marzahn-Hellersdorf 321.000 360,000 — 380.000 Zuwachs: ca. 40,000 — 60.000
davon:
Besondere Stadtteilzentren
Helle Mitte 40.000 40.000 - S0.000
Marzahner Promenade 2.000 35.000- 40.000
Stadtteilzentren
Elsterwerdaer Platz 25.000 25.000 Entwicklung im Besiand
Ortsteilzentren
Mahlsdorf (Honower Sir.) 2.500 3.000- 5000 FlieRender Ubergang OTZ - FMA B1-Center
Havemannstralle 2.500 2500- 5.000
Sprescenter 10.000 10.000 } Qualifizierung und
Mahlgdorf-Sid (Hultschiner Damm) Z.000 2.000 1 Medemisisrung
Helene-Weigsl-Flatz 7.500 7.500 J weitgehend im
Mehrower Alles 5.500 5.500 | Bestand
Zwischensumme Zentren 98.000 130.500 — 150.000 Zuwachs: ca. 30.000 - 50.000 m?
Fachmarktagglomerationen
Markische Spitze 45.000 45.000 } Ansiedlung weiterer FM im Einzelfall prafen
8 1- Center 15.000 15.000 1 Umfang und Sortimentsstruktur sind
1 zenfrenvertraglich zu entwickeln
Zwischensumme FMA 60.000 60.000
Erlauterungen
Anteil Zentren SIEP an Gesamiverkaufsfldche in % ca. 31 % ca B WH-29%
Anteil FMAT Mahversorgungs-MWohngebistszentren/ ca. 69 % ca 64 % -61%

Streulagen an Gesamtverkaufsflache in %

Werkaufsflachenausstattung m* VKFIEW ca 1,28 ca 1,52 1860 Basis: Bevilkerungsprognose Berlin 2002 his
2020 (Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung)
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Ifd. Bezirk/ Zentren Bestand 2003 Entwicklungskorridor Bemerkungen
Nr. (FfH 07.04.2004, ca. bis 2020 (ca. m*
m? Verkaufsfliche) Verkaufsflache)
11 Lichtenberg 283.000 410,000 — 420.000 Zuwachs: ca. 130,000 — 140,000
davon:
Hauptzentren
Frankfurier &llee 20.000 35.000- 400000 Das Ringeenter Il - ca. 20.000 m* VKF - ist
Teil des HZ Frankfurter Allee, das sich
schwerpunkimaiig im Bezirk Friedrichzhain-
Kreuzberg befindet.
Besondere Stadtteilzentren
Frerower Platz 26000 30.000 - 35.000
Ortsteilzentren
Treskowalles (Karlzshorst) 1.500 1.500 - S.000
Am Tierpark (Friedrichsfelds) 7.000 7.000- 12.000
Anton-Saefkow-Platz 9.000 9.000 1 Qualifizierung und
Weitlingstrale ((Bhf. Lichtenberg) 3.500 3.500 ) Modemisierung
Allee-Center S.000 5.000 } weitgehend im
Hauptstrae/Konrad-Wolf-Strake 13.000 13.000 | Bestand
Zwischensumme Zentren 89.000 108.000 - 126.500 Zuwachs: ca. 20,000 - 40.000 m*
Fachmarktagglomerationen
Landsberger Allee 358 - 360 16.000 120.000 - 125.000 Umfang und Sortimentssiruktur sind
zentrenverirdglich zu entwickeln; bezirks-
Ubsrgreifende Versorgung, (Ergebnis ROWV)
Erlduterungen
Anteil Zentren S1IEF an Gesamtverkaufsflache in % ca. 31 % ca. 26 % - 30 %
Anteil FMAS Mahversorgungs-/Wohngebietszeniren/ ca 69 % ca T4 % -T0%
Streulagen an Gesamtverkaufsflache in %
Verkaufsflachenausstatiung m* VKFIEW ca. 1,09 ca 1621686 EBasis: Bevilkerungsprognose Berlin 2002 his
2020 (Senatzverwaliung fir Stadtentwicklung)
Ifd. Bezirk/ Zentren Bestand 2003 Entwicklungskorridor Bemerkungen
Hr. (FfH 07.04.2004, ca. bis 2020 (ca. m*
m* Verkaufsflache) Verkaufsflache)
12 Reinickendorf 234,000 250,000 - 300.000 Zuwachs: ca. 50.000 - 70,000
davon:
Hauptzentren
Gorkistr/Berliner Strake 61.500 65.000 - 70.000
Stadtteilzentren
Mérkisches Zentrum 26.500 27.000- 30.000
Kurt-Schumacher-Platz 15.000 15.000 Entwicklung weitgehend im Bestand
Ortsteilzentren
Residenzstrate/Marksiralle 11.000 11.000 } Quualifizierung und
Hermszdorf 5.000 5.000 } Modemisierung
Frohnau £.500 6.500 ) weitgehend im
Am S-Bhi. Wittenau 6.300 6500 ) Bestand
Heiligensee 500 500 )]
Zwischensumme Zentren 132.500 136.500 - 144.500 Zuwachs: ca. 5.000 — 10.000 m*
Fachmarktagglomerationen
Craniendamm (Bereich =idl. Waidmannsluster-/Zabel- §.000 15.000 — 20.000 Umfang und Sortimentsstrukiur sind
Kruger-Damm, zwischen S-Bahn und Sfr. zentrenveriraglich zu entwickeln
168 — keine EpB-Flache)
Erlauterungen
Anteil Zentren StEF an Gesamiverkaufsflache in % ca. 57 % ca 49 % - 458 %
Anteil FMAS Nahversorgungs-Mohngebistezentren/ ca 43 % ca 51%-52%
Streulagen an Gesamtverkaufsflache in %
Werkaufsflachenausstatiung m* WVKF/IEW ca. 0,95 ca 1,15-123 Basis: Bevdlkerungsprognose Berlin 2002 bis

2020 {Senatsverwaliung fir Stadtentwicklung)
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Anhang VIII

Die Steuerungswirkung von § 11 Abs. 3 BauNVO

1 Allgemeines

(1) § 11 Abs. 3 BauNVO enthilt in Satz 2 eine Legaldefinition
des Begriffs ,,Auswirkungen® im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1
Nr. 2 und 3 BauNVO. In Satz 3 wird eine Regelvermutung fiir
das Vorliegen von Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1
Nr. 2 und 3 BauNVO bei Vorhaben ab einer bestimmten Grofe
(1200 m?2 Geschossflache) aufgestellt. In Satz4 sind Aus-
nahmen von der Regelvermutung genannt.

(2) §11 Abs.3 BauNVO unterstellt Einkaufszentren, groB3-
flachige Einzelhandelsbetriebe und sonstige groBflichige Han-
delsbetriebe einem bauplanungsrechtlichem Sonderregime: Die
vorgenannten Betriebe sind demnach nur in Kerngebieten und
in fiir solche Betriebe ausdriicklich ausgewiesenen Sondergebie-
ten zuldssig.

(3) Einkaufszentren unterliegen stets dem Sonderregime des
§ 11 Abs. 3 BauNVO. Demnach ist bei Einkaufszentren nicht zu
priifen, welche Auswirkungen vom Vorhaben konkret ausgehen.
Insbesondere ist es nicht erforderlich, Kaufkraftabziige konkret
zu belegen. Vielmehr geht der Normgeber davon aus, dass sich
die in § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO bezeichneten Auswirkungen
bei Einkaufszentren generell nicht ausschlieBen lassen. Eine
Einzelfallpriifung eriibrigt sich.

(4) Bei groBflichigen Einzelhandelsbetrieben und sonstigen
groBflachigen Handelsbetrieben ist zu priifen, ob diese dem
Regime des §11 Abs.3 BauNVO unterliegen. § 11 Abs. 3
BauNVO sieht dies vor, wenn sie sich nach Art, Lage oder Um-
fang auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung oder
auf die stadtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht nur un-
wesentlich auswirken konnen (§ 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO). Ge-
schiitzt sind zum einen die Ziele der Raumordnung. Diese er-
geben sich aus den Plidnen der Landesplanung sowie den regio-
nalplanerischen Festlegungen des Flichennutzungsplans. Ge-
schiitzt ist zum anderen die stddtebauliche Entwicklung und
Ordnung. Diese bezieht sich auf die stidtebaulichen Belange,
die insbesondere in § 1 Abs. 6 BauGB genannt sind.

(5) In§ 11 Abs. 3 Satz 2 bis 4 sind die Kriterien genannt, die zur
Beurteilung der Frage, ob sich groBfldchige Einzelhandelsein-
richtungen schidlich auf die Ziele der Raumordnung sowie auf
die stadtebauliche Entwicklung und Ordnung auswirken kon-
nen, als maBgeblich heranzuziehen sind.

2 Auswirkungen nach § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO

(1) Die in § 11 Abs. 3 Satz1 Nr. 2 und 3 BauNVO genannten
landesplanerischen oder stiddtebaulichen Auswirkungen werden
in § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO beispielhaft konkretisiert (,,ins-
besondere®). Im Einzelfall kénnen auch nicht ausdriicklich auf-
gefiithrte Auswirkungen von Bedeutung sein. Fiir die Anwen-
dung von § 11 Abs. 3 BauNVO bedarf es nicht des konkreten
Nachweises, dass Auswirkungen tatsiachlich eintreten; es geniigt
vielmehr die Mdglichkeit des Eintritts solcher Auswirkungen.

(2) § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO nennt beispielhaft folgende Aus-
wirkungen:

a) schiadliche Umwelteinwirkungen nach §3 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

b) Auswirkungen auf die infrastrukturelle Ausstattung
¢) Auswirkungen auf den Verkehr
d) Auswirkungen auf die Versorgung der Bevolkerung

e) Auswirkungen auf die Entwicklung zentraler Versorgungs-
bereiche

f) Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild

g) Auswirkungen auf den Naturhaushalt

(3) Zu a) Schidliche Umwelteinwirkungen sind in § 3 BImSchG
im Einzelnen genannt. Bei den Folgen der Ansiedlung eines
groBflachigen Einzelhandelsbetriebes geht es primar um Immis-
sionen im Sinne des § 3 Abs. 2 BImSchG. Praktisch bedeutsam
sind die Belastungen der Nachbarschaft durch Larm und Ab-
gase, die vom Autoverkehr und von der Anlage selbst ausgehen.
Erfasst werden aber auch Umwelteinwirkungen, die aufgrund
des Ansiedlungsvorhabens auerhalb der unmittelbaren Nach-
barschaft auftreten konnen, zum Beispiel wegen einer stiarkeren
Frequentierung von (vorhandenen) groBeren ErschlieBungs-
stralen und sonstigen Zufahrten. Fiir die Beurteilung nach § 11
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauNVO geniigen Auswirkungen, die nicht
lediglich unwesentlich sind, so dass schon eine geringfiigige
Erhohung des Verkehrsldrms beachtlich ist; Auswirkungen im
Sinne einer Stérung sind auch schon dann anzunehmen, wenn
die zu erwartenden Belastungen noch nicht die Schwelle der
schddlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des §3 Abs. 1
BImSchG iiberschreiten. So kann die Zunahme des Larms in
einer ruhigen Wohnstrafle nur um wenige dB (A) bereits eine
»Auswirkung” sein. Zur Vermeidung derartiger Auswirkungen
miissen verkehrsintensive Bereiche wie Zufahrten, Anlieferung,
Kundenstellplitze so angeordnet sein, dass Stdrungen von
Wohnbereichen weitgehend ausgeschlossen sind.

(4) Zub) Auswirkungen auf die infrastrukturelle Ausstattung
liegen insbesondere vor, wenn die ordnungsgemaiBe verkehrliche
Anbindung des Vorhabens nicht gewidhrleistet ist oder das vor-
handene Verkehrsnetz nach seiner Konzeption und Leistungs-
fahigkeit nicht auf das Vorhaben ausgerichtet ist. Dies gilt vor
allem dann, wenn Einrichtungen des OPNV fehlen oder unzu-
reichend dimensioniert sind.

(5) Zuc) Auswirkungen auf den Verkehr sind anzunehmen,
wenn vorhandene Verkehrseinrichtungen durch den vom Vor-
haben ausgehenden zusitzlichen Verkehr {iiberlastet werden
oder ihrer bestimmungsgemidfBen Nutzung entzogen werden
oder wenn Verkehrsbehinderungen zu erwarten sind. Dies ist
zum Beispiel der Fall, wenn Wohnstraen durch die zusitzliche
Verkehrsbelastung zu Durchgangsstrallen werden, Strallen-
querschnitte nicht mehr ausreichen, Linksabbieger den Gerade-
ausverkehr behindern oder sich an Verkehrsknoten Staus ent-
wickeln konnen.

(6) Zu d) Auswirkungen auf die Versorgung der Bevolkerung
konnen sich dadurch ergeben, dass durch die zu erwartende
Kaufkraftbindung an einem Standort und dadurch zu erwar-
tende Geschiftsaufgaben im Wohnbereich die ausreichende
Nahversorgung nicht mehr gewihrleistet ist. Eine geordnete
stddtebauliche Entwicklung erfordert, dass die Nahversorgung
fir den kurzfristigen Bedarf in der Regel noch in fuBlaufiger
Entfernung moglich sein soll. Anhaltspunkte fiir eine Gefahr-
dung der Nahversorgung konnen sich aus einer Gegeniiberstel-
lung der Kaufkraft im Einzugsbereich des geplanten Betriebs
und der vorhandenen Verkaufsfliche je Einwohner unter Be-
riicksichtigung der Sortimentsverteilung und der Flichen-
produktivitdt ergeben. Zur Ermittlung der Auswirkungen auf
die Versorgung der Bevolkerung miissen die Versorgungsstruk-
turen im Einzugsbereich des Betriebs untersucht und die Ver-
danderungen des Kéuferverhaltens sowie die stddtebaulichen
Folgen prognostiziert werden.

(7) Zu e) Auswirkungen auf die Entwicklung zentraler Versor-
gungsbereiche konnen bestehende und geplante Versorgungs-
bereiche betreffen. Auswirkungen konnen sich beispielsweise
ergeben, wenn durch eine geplante groBflachige Einzelhandels-
einrichtung aulerhalb dieser Bereiche eine eingeleitete, mit
offentlichen Mitteln geforderte stddtebauliche Sanierungsmal-
nahme nicht planméBig fortgefithrt werden kann, weil sich die
vorgesehene Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben nicht
mehr ermoglichen ldsst, oder wenn durch starke Kaufkraftbin-
dung auBerhalb der Zentren das Niveau und die Vielfalt der
Einzelhandelsgeschifte durch Geschiftsaufgaben und Leer-
stdnde in zentralen Versorgungsbereichen abzusinken droht.
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(8) Zu f) Das Orts- und Landschaftsbild kann unter stidtebau-
lichen Aspekten (§ 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 4, § 34 Abs. 1 Satz 2, § 35
Abs. 3 Satz1 Nr. 5, §172 BauGB) durch die Lage und die
GroBe des Betriebs tangiert sein. Mit dem Begriff ,,Ortsbild* ist
das bauliche Erscheinungsbild (die Ansicht) des Ortes oder
Ortsteils gemeint, auf den sich der EinzelhandelsgroBbetrieb
auswirken kann; das Landschaftsbild kennzeichnet die im
Wesentlichen unbebaute freie Natur. Nicht selten wirken Ein-
zelhandelsgroBbetriebe aufgrund ungegliederter, wuchtiger
Baukorper oder der benétigten Stellplatzbereiche in Ortsteilen
mit kleinteiligen Baustrukturen stérend. Sie werden als Fremd-
korper wahrgenommen. Anders als in § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5
BauGB, der erst bei einer Verunstaltung des Orts- und Land-
schaftsbilds eingreift, reicht hier eine nicht nur unwesentliche
Beeintriachtigung dieser Schutzgiiter aus. Bei groeren Baumas-
sen sind erhohte Anforderungen an das Bauwerk auch hinsicht-
lich seines MafBstabs und der nicht zu bebauenden Freiflichen
(insbesondere der Stellflichen) zu stellen.

(9) Zu g) Auswirkungen auf den Naturhaushalt kénnen durch
eine Beeintrdchtigung des Okosystems gegeben sein. Zu unter-
suchen sind die Auswirkungen von Betrieben sowohl auf Leis-
tungsfahigkeit und Wirkungsgefiige des Naturhaushalts als
auch auf die einzelnen Bestandteile des Naturhaushalts, insbe-
sondere auf Boden, Wasser, Luft und Klima (§ 1 Abs. 6 Nr. 7
BauGB). Auswirkungen sind zum Beispiel anzunehmen, wenn
Freiflichen mit Stellpldtzen versiegelt oder Frischluftschneisen
durch Betriebsgebdude unterbrochen werden.

3 Vermutungsregel nach § 11 Abs. 3 Satz 3 BauNVO

Nach § 11 Abs. 3 Satz 3 BauNVO sind Auswirkungen im Sinne
von §11 Abs. 3 Satz2 BauNVO in der Regel anzunehmen,
wenn die Geschossfldche des Betriebs 1200 m? iiberschreitet.
Diese Vermutungsregel geht davon aus, dass die Verkaufsflache
erfahrungsgemal in der Regel etwa 2/3 der Geschossfldche be-
tragt und eine Verkaufsfliche oberhalb von 800 m? die in der
Vorschrift genannten Auswirkungen haben kann.

4 Ausnahme nach § 11 Abs. 3 Satz 4 BauNVO

(1) Nach § 11 Abs. 3 Satz 4 BauNVO gilt die — widerlegliche —
Vermutung des Satzes 3 nicht, wenn Anhaltspunkte dafiir vor-
liegen, dass Auswirkungen bereits bei weniger als 1200 m?2
Geschossfliche vorliegen oder bei mehr als 1 200 m? Geschoss-
flache nicht vorliegen. § 11 Abs. 3 Satz 4 BauNVO benennt die
Gesichtspunkte, die bei der Bewertung besonders zu beriick-
sichtigen sind. Dazu gehoren Gliederung und Grofle der Ge-
meinde und ihrer Ortsteile, die Sicherung der verbrauchernahen
Versorgung und das Warenangebot des Betriebs.

(2) Gliederung und GroBe der Gemeinde und ihrer Ortsteile

Mit dem Kriterium Gliederung und GroBe der Gemeinde und
ihrer Ortsteile tragt Satz4 dem Umstand Rechnung, dass die
stddtebaulichen Folgen eines groBflichigen Einzelhandels-
betriebs maBgeblich davon abhidngen, in welchem Umfeld er an-
gesiedelt wird. In einer kleinen Gemeinde kann bereits ein Be-
trieb mit weniger als 1 200 m2 Geschossfliche Auswirkungen
haben, wihrend der gleiche Betrieb in ein stadtisches Umfeld
integriert wird.

(3) Sicherung der verbrauchernahen Versorgung

Der Begriff der Sicherung der verbrauchernahen Versorgung
deckt sich inhaltlich mit dem Begriff der ,.konkreten stddtebau-
lichen Situation® wie er vor Einfiihrung des § 11 Abs. 3 Satz 4
BauNVO (im Jahr 1986) durch die Rechtsprechung verwendet
wurde (BVerwG, Urteil vom 3. Februar 1984 — 4 C 54.80 —,
BVerwGE 68, 342). Demnach ist die Sicherung der ver-
brauchernahen Versorgung der Bevolkerung etwa dann nicht
nachteilig betroffen, wenn der beantragte Betrieb eine Unter-
versorgung mit Waren des tdglichen und des kurzfristigen Be-
darfs in seinem Einzugsbereich beseitigt oder eine Gefahrdung
stadtebaulich integrierter Einzelhandelsbetriebe wegen eines
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schmalen Warensortiments ausgeschlossen ist. Bei der Beurtei-
lung der Frage, ob eine Unterversorgung vorliegt, sind noch
nicht verwirklichte Planungen zur Schaffung zentraler Versor-
gungsbereiche zu berticksichtigen. Eine Ausnahme ist auch
dann gegeben, wenn der Betrieb in zentraler und fiir die Wohn-
bevolkerung allgemein gut erreichbarer Lage errichtet werden
soll, soweit die vorhandene oder angestrebte Zentrenstruk-
tur nicht gestdrt wird (BVerwG, Urteil vom 3. Februar 1984
— 4 C 54.80 —, BVerwGE 68, 342). Die Sicherung der ver-
brauchernahen Versorgung wird insbesondere durch den Le-
bensmittelhandel wahrgenommen. Demnach kommt dem
Lebensmitteleinzelhandel eine besondere Bedeutung im Hin-
blick auf die Sicherung einer verbrauchernahen Versorgung der
Bevolkerung zu, so dass von groBflidchigen Lebensmitteleinzel-
handelsbetrieben in groBeren Gemeinden und Ortsteilen auch
oberhalb der Regelvermutungsgrenze von 1200 m? aufgrund
einer Einzelfallpriifung dann keine negativen Auswirkungen auf
die Versorgung der Bevolkerung und den Verkehr ausgehen
koénnen, wenn:

— der Non-Food-Anteil weniger als 10 vom Hundert der Ver-
kaufsfliche betragt und

— der Standort verbrauchernah und hinsichtlich des induzier-
ten Verkehrsaufkommens ,,vertriaglich® sowie

— stiddtebaulich integriert ist.
(4) Warenangebot des Betriebs

Bei der Beurteilung, ob eine Ausnahme vorliegt, kann das
Warenangebot maBgeblich sein. Das Kriterium des Waren-
angebotes deckt sich inhaltlich weitestgehend mit dem Begriff
der ,,betrieblichen Besonderheit®, den das Bundesverwaltungs-
gericht bis 1986 verwendet hat. Mit diesem Kriterium wird dem
Umstand Rechnung getragen, dass aufgrund des besonderen
Warenangebotes bestimmte Betriebe ausnahmsweise trotz ihrer
GroBe keine Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO
haben konnen. Diese Ausnahme ist anzunehmen, wenn Waren
mit einem typischerweise groB3en Flichenbedarf verbunden sind
und geringe Zentrenrelevanz (vgl. Anhang I)haben.

(5) Bei Vorhaben mit mehr als 800 m? Verkaufsfliche ist im
Sinne einer typisierenden Betrachtungsweise ohne besondere
Priifung von Auswirkungen im Sinne von § 11 Abs. 3 Satz 2
BauNVO auszugehen, wenn der Antragsteller nicht eine
atypische Fallgestaltung geltend macht. Greift die Regelver-
mutung ein, eriibrigt sich eine Beweisaufnahme zu den mog-
lichen Auswirkungen des Betriebes (BVerwG, Beschluss vom
9. Juli 2002 — 4 B 14/02 —, ZfBR 2002, 805 ft.).

(6) Die in § 11 Abs. 2 Satz 4 BauNVO genannten Kriterien sind
nicht abschlieend (,,insbesondere®). Auch andere Ausnahmen
sind denkbar, etwa bei einer erheblichen Abweichung des Ver-
hiltnisses von Geschossfliche zur Verkaufsfliche. Eine der-
artige erhebliche Abweichung ist anzunehmen, wenn zwar die
Geschossflache 1 200 m? iiberschreitet, aber die Verkaufsfliche
wesentlich unter 800 m? liegt.

5 Priifung von Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 2
BauNVvVO

(1) Greift die Vermutungsregel wegen des Vorliegens einer
atypischen Fallgestaltung nicht ein, ist im Hinblick auf die tat-
sidchlichen Umstinde des Einzelfalls aufzukldaren, ob der zur
Genehmigung gestellte groBflichige Einzelhandelsbetrieb mit
Auswirkungen derin § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO genannten Art
verbunden sein wird oder sein kann (BVerwG, Beschluss vom
9. Juli 2002 — 4 B 14/02).

(2) Die atypische Fallgestaltung kann nicht losgeldst von der
GroBenordnung des Vorhabens beurteilt werden. Auch bei Vor-
haben mit einem schmalen Warensortiment und nichtzentrenre-
levanten Kernsortimenten wie zum Beispiel Mobelhdusern,
Bau- und Heimwerkermarkten sowie Gartencentern konnen
aufgrund der GroBe des Vorhabens Auswirkungen auf den Ver-



kehr, auf die Versorgung der Bevolkerung im Einzugsbereich,
auf das Orts- und Landschaftsbild oder auf den Naturhaushalt
vorliegen. Aullerdem sind bei solchen Vorhaben aufgrund der
branchentiblichen zentren- und nahversorgungsrelevanten
Randsortimente Auswirkungen auf die Entwicklung zentraler
Versorgungsbereiche in der Ansiedlungsgemeinde oder in be-
nachbarten Gemeinden moglich und daher auch zu priifen. Zur
Abgrenzung der nicht zentrenrelevanten Sortimente und der
zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimente wird auf
den Anhang I hingewiesen.

(3) Bei der Zulassung eines Vorhabens aufgrund einer atypi-
schen Fallgestaltung wird es in der Regel erforderlich sein, die
Sortimente im Bebauungsplan und gegebenenfalls in der Bau-
genehmigung festzuschreiben. Die zuldssigen Sortimente soll-
ten als Positivliste oder die unzuldssigen Sortimente als Nega-
tivliste — gegebenenfalls flichenmiBig begrenzt — Bestandteil
der Antragsunterlagen sein oder in der Baugenehmigung fest-
geschrieben werden.

(4) Ferner besteht auch die Moglichkeit, die Sortimente zusétz-
lich zu den Festsetzungen im Bebauungsplan iiber vertragliche
Vereinbarungen erginzend und detailliert festzuschreiben. Die-
ses kann auch iber einen stidtebaulichen Vertrag oder einen
vorhabenbezogenen Bebauungsplan erfolgen. Grundsatzlich ist
dabei auf eine widerspruchsfreie Ergédnzung zwischen Fest-
setzungen und Vertragsinhalt abzustellen, da sich eine aus dem
Bebauungsplan ergebende Zuldssigkeit eines Vorhabens in der
Regel nicht durch Vertrag einschranken lésst.

5.1 Sonderfall: Agglomeration

(1) Auswirkungen im Sinne von § 11 Abs. 3 Satz2 BauNVO
konnen sich auch durch eine Agglomeration von mehreren klei-
neren Betrieben ergeben, wenn diese selbst zwar jeweils unter
1 200 m? Geschossfliche liegen, aber in rdumlichem und zeit-
lichem Zusammenhang zueinander errichtet werden bzw. zu
vorhandenen Betrieben neue Betriebe unter 1200 m? hinzu-
treten oder vorhandene Betriebe entsprechend erweitert oder
umgenutzt werden sollen. Solche als isolierte Einzelfille ge-
gebenenfalls fiir sich unbedenkliche Vorhaben miissen in ih-
rem Zusammenwirken gesehen werden und kénnen durch eine
derartige Agglomeration gemeinsam zu Vorhaben im Sinne
des § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauNVO, wenn nicht sogar
zu einem Einkaufszentrum werden (Nummer 2.1). Auf die Zu-
lassigkeitsbeschrankung durch § 15 BauNVO wird hingewie-
sen.

(2) Regelungsgegenstand des § 11 Abs. 3 BauNVO ist ,.der
einzelne Betrieb® (BVerwG, Urteil vom 24. November 2005,
4 C 8/05). Bei der Zuléssigkeitsbetrachtung muss daher gepriift
werden, ob es sich bei den Vorhaben um selbststindige Betriebe
handelt. Dies bestimmt sich nach baulichen und betrieblich-
funktionalen Gesichtspunkten. Ein selbststindiger Einzelhan-
delsbetrieb liegt nur dann vor, wenn er unabhéngig von anderen
Einzelhandelsbetrieben genutzt werden kann und deshalb bau-
rechtlich auch als eigenstindiges Bauvorhaben genehmigungs-
fahig ware. Kriterien dafiir kdnnen sein: Die Verkaufsstitte ver-
flugt tiber einen eigenen Eingang, eine eigene Anlieferung und
eigene Personalriume. Zudem muss sie unabhingig von ande-
ren Betrieben gedffnet und geschlossen werden kénnen. Ohne
Belang ist es, wer rechtlich oder wirtschaftlich Betreiber ist.
Liegen in diesem Sinne baulich und funktionell eigenstandige
Betriebe vor, so durfen die Verkaufsflichen nicht zusammen-
gerechnet werden. Dies gilt grundsitzlich auch dann, wenn die-
sen Betrieben ein gemeinsames Nutzungskonzept zugrunde
liegt und die dargebotenen Sortimente einander ergdnzen.

(3) Eine Zusammenrechnung mehrerer Betriebe innerhalb eines
Gebiudes ist jedenfalls dann vorzunehmen, wenn ein Betrieb
als ,,Hauptbetrieb® dominiert und die anderen Betriebe hinter
diesen deutlich zuriicktreten, so dass deren Warenangebot nur
als Randangebot vom Verbraucher wahrgenommen wird. Un-
ter welchen Voraussetzungen ein Haupt- und ein Nebenbetrieb

in diesem Sinne anzunehmen sind, bestimmt sich nach den Um-
stinden des Einzelfalls. Fiir eine betriebliche Einheit spricht,
dass die fiir die ,,Nebenbetriebe“ in Anspruch genommenen
Flachen deutlich hinter denjenigen des Hauptbetriebes zuriick-
bleiben und nach der Verkehrsanschauung aus der Sicht des
Verbrauchers ein Randangebot als zum Hauptbetrieb zugeho-
rig gesehen wird. Baulich gesondert nutzbare Betriebsflichen
bilden somit dann eine betriebliche Einheit mit einem Haupt-
betrieb, wenn auf ihnen lediglich ein den Hauptbetrieb ergin-
zendes Angebot erbracht wird. Dies ist insbesondere der Fall,
wenn nach der Verkehrsanschauung der kleinere Bereich ebenso
in die Verkaufsfliche des groBeren Betriebs einbezogen sein
konnte.

(4) Ausdriicklich offen gelassen hat das Bundesverwaltungs-
gericht (BVerwG, Urteile vom 24. November 2005, 4 C 8/05,
S. 5,4 C 14/04 —, NVwZ 2006, 455, 456) die Frage, ob und unter
welchen Voraussetzungen baulich selbststindig nutzbare Ver-
kaufsstatten einen Einzelhandelsbetrieb im Sinne des §11
Abs. 3 BauNVO bilden konnen, wenn sie nicht in einem Ge-
biaude untergebracht sind. Es ist deshalb weiterhin denkbar, die
Verkaufsflachen zweier nicht in einem Gebadude untergebrach-
ter Einzelhandelsbetriebe unter bestimmten Voraussetzungen
zusammenzurechnen.

(5) Durch die Aufstellung von Bebauungspldnen und die Be-
schrankung bzw. den Ausschluss weiterer Einzelhandelsbetriebe
kann eine unerwiinschte Agglomeration von Einzelhandels-
betrieben unterbunden werden.

5.2 Sonderfall: Zusitzliche Ansiedlung von Vergniigungs- und
Freizeiteinrichtungen

(1) Aufgrund des groBen Einzugsbereichs groBflachiger Einzel-
handelseinrichtungen und der entsprechend hohen Besucher-
frequenz besitzen diese Einzelhandelsformen eine hohe Attrak-
tivitdt zur zusétzlichen Ansiedlung von Vergniigungs- und Frei-
zeiteinrichtungen (z. B. Multiplex-Kinos, SpaBbiader). Dies
kann zum Entstehen sogenannter ,,Erlebnis-Welten™ fithren.

(2) Eine gemeinsame bzw. bei bestehenden Einzelhandelsbetrie-
ben ergidnzende Ansiedlung von Vergniigungs- und Freizeit-
einrichtungen kann zur Folge haben, dass die bis dahin noch
tragbaren Auswirkungen eines bestehenden, zuldssigerweise
errichteten Einzelhandelsbetriebes so verstiarkt werden, dass es
zu negativen Auswirkungen im Sinne von § 11 Abs. 3 Satz 2
BauNVO kommen kann, insbesondere die verkehrlichen Auswir-
kungen sind dabei zu beachten. Bei gemeinsamer Planung von
Einzelhandel und Freizeiteinrichtungen ist daher schon im Rah-
men des Planungsverfahrens zu belegen, dass keine negativen
Auswirkungen zu erwarten sind. Grundsétzlich ist auch bei der
zusétzlichen Ansiedlung von groBen Freizeitanlagen zu priifen,
ob fiir diese ein Raumordnungsverfahren durchzufiihren ist.

6 Darlegungslast

(1) Die Darlegungslast fiir das Vorliegen einer atypischen Fall-
gestaltung tragt der Antragsteller, wenn es sich um ein Vor-
haben handelt, das die Grenze von 1200 m2? Geschossflache
iberschritten hat. Dazu muss der Antragsteller das Vorliegen
bestimmter atypischer Abweichungen von der der Regelver-
mutung zugrunde liegenden typischen betrieblichen oder stiadte-
baulichen Situation darlegen und beweisen (BVerwG, Beschluss
vom 9. Juli 2002 — 4 B 14/02 —, ZfBR 2002, 805 ff.). Der Antrag
darf sich nicht auf die Klarung betrieblicher Auswirkungen bezie-
hen, da insoweit die Regelvermutung des § 11 Abs. 3 BauNVO
greift. Das bedeutet, dass der Antragsteller konkret vortragen
muss, warum eine Ausnahmesituation besteht. Bei Nichterweis-
lichkeit der Tatsache, die die Ausnahme begriinden soll, greift die
Regelvermutung des § 11 Abs. 3 Satz 3 BauNVO ein.

(2) Handelt es sich dagegen um ein Vorhaben, das unterhalb der
Grenze von 1 200 m?2 liegt, fillt es in die Darlegungslast der Be-
horde, zu begriinden, warum eine Ausnahme von der Regelver-
mutung vorliegt.
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Anhang IX

Rechtsprechung — Wichtige Entscheidungen

Zu 3.2.1 Sich-Einfiigen

(BVerwG, Urteil vom 26. 05. 1978, NJW 1978, 2564)
Begriff

(BVerwG, Urteil vom 23. 05. 1986, NVwZ 1987, 128)
Gebot der Riicksichtnahme

(BVerwG, Beschluss vom 20. 01. 1989, NVwZ 1989, 666)
Gebot der Riicksichtnahme

Zu 3.2.3 Gesicherte Erschliefung

(BVerwG, Urteil vom 03. 02. 1984, 4 C 8.80)
Verkehrsaufkommen

Zu 3.2.4 Nutzungsiinderung und Erweiterung

(BVerwG, Beschluss vom 15. 02. 1995, 4 B 84/94)
Gegenstand der Beurteilung
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Zu Anhang III Nr.1- Einkaufszentren

(BVerwG, Urteil vom 27. 04. 1990, NVwZ 1990, 1074)

Begriff

(BVerwG, Beschluss vom 15. 02. 1995, 4 B 84/94)
Nachtragliche Entstehung

(BVerwG, Urteil vom 01. 08. 2002, 4 C 5/01, NVwZ 2003, 86)
Erscheinungsbild

Zu Anhang III Nr. 2 - Grofiflichige Einzelhandelsbetriebe
(BVerwG, Urteile vom 24.11.2005, 4 C10.04, 4 C 14.04,
4 C3.05und 4 C8.05) GroBfliachigkeit

Zu Anhang III Nr.3 - Sonstige groBiflichige Handels-
betriebe

(Hess VGH, Urteil vom 17. 08. 2000, BRS 63 Nr. 84)
Grofhandel

(BGH, Urteil vom 30. 11. 1989, NJW 1990, 1294)
Cash-and-carry-Betriebe
Zu Anhang III Nr.7 - Verkaufsfliche

(BVerwG, Urteile vom 24.11.2005, 4 C10.04, 4 C 14.04,
4 C3.05und 4 C8.05) Begriff
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Schulen in Berlin
Ein Wegweiser durch die Berliner Schullandschaft
Kulturbuch-Verlag GmbH Berlin. 2005. 274 Seiten. 17,00 EUR. ISBN 3-88961-014-5

Der Wegweiser durch die Schulen Berlins! Dieses Buch sollte ab sofort in keinem Familien-Biicherschrank, in
keiner Handbibliothek von Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereinen, Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
betreuung fehlen!

In der 4. aktualisierten Auflage erschienen, hat sich dieser ,,Wegweiser* als unentbehrliche Orientierungs-
hilfe in der Berliner Schullandschaft etabliert.
Die Herausgeber haben nicht nur die zum Zeitpunkt der Drucklegung verfiigbaren Informationen iiber

ca. 1200 Schulen in Berlin zusammengetragen, sondern auch die Einrichtungen selbst aufgefordert, authen-
tische Daten tiber GroBe, Lage, Ausstattung und Profil der Schule mitzuteilen.

Entstanden ist ein Nachschlagewerk, das anregen und helfen soll, verantwortungsvoll zukunftsweisende
Entscheidungen iiber die Schullaufbahn der Kinder und Jugendlichen zu treffen.

Ein Wegweiser

anhdepeinerseintint | 7 jeder Schule finden sich im lexikographischen Teil — geordnet nach Schulformen (Grundschulen;
—— > Gesamtschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien; Berufsbildende Schulen; Sonderschulen;
7 Privatschulen) und nach Stadtbezirken - folgende Angaben:

e Adresse, Telefon, Fax, Internetadresse, E-Mail

e Verkehrsverbindung, Lage, Schiiler- und Lehrerzahl, Ausstattung

e Pidagogisches Profil (u.a. Kurs- und Fremdsprachenangebote, zu erreichende Abschliisse, inhaltliche bzw. strukturelle Profi-
lierung)

¢ Projekte und Arbeitsgemeinschaften

¢ Besonderheiten (u. a. Formen sozialpidagogischer Betreuung, Integrationsangebote, Schulpartnerschaften)

Das Buch kann zum Preis von 17,— € incl. MwSt. zzgl. Versandspesen bezogen werden.

Bestellungen bitte schriftlich an die

Kulturbuch-Verlag GmbH - Berlin

Hausanschrift: Sprosserweg 3 - 12351 Berlin / Postanschrift: Postfach 47 0449 - 12313 Berlin
Internet: www.kulturbuch-verlag.de / E-Mail: kbvinfo@kulturbuch-verlag.de

2088 ¥ ABILNr.50/15.11.2007



	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
	Ausführungsvorschriftenüber großflächige Einzelhandelseinrichtungenfür das Land Berlin (AV Einzelhandel)
	1 Allgemeines
	2 Begriffsbestimmungen
	3 Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen
	4 Baurechtliche Zulassung von Einzelvorhaben
	5 Städtebauliche Verträge
	6 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
	A n h a n g I
	A n h a n g II
	A n h a n g III
	A n h a n g IV
	A n h a n g V
	A n h a n g VI
	A n h a n g VII
	A n h a n g VIII
	A n h a n g IX


